
FEMINIZIDE

FEMINIZIDE

FEMINIZIDE

FEMINIZIDE

FEMINIZIDE
Eine kollektiv entstandene Textsammlung
über die Auswirkungen des Patriarchats in

der Schweiz



2

Worterklährung

Zusammengestellt von
Ni Una Menos Basel

Mithilfe von:
-Catapult
-Ni Una Menos Argentinien
-Stop Feminizid
-Offensiv gegen Feminizide
-Ni Una Menos Zürich
-Lava Kollektiv Basel
-Sans-Papier Kollektiv Basel



3

Worterklährung

Triggerwarnung!

In dieser Broschüre sind Texte vorhanden, welche Feminizide
und sexualisierte Gewalt thematisieren. Obwohl darin keine ex-
pliziten Gewaltschilderungen enthalten sind, könnten diese In-

halte belastend sein.
Wenn solche Themen dich emotional stark mitnehmen, empfeh-
len wir, die Texte in Begleitung einer vertrauten Person zu lesen,

oder gegebenenfalls Pausen einzulegen.
Achte gut auf dich und zögere nicht, Unterstützung in Anspruch

zu nehmen.

¡NI UNA MENOS!
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Als junge TINFA*-Personen, die sich mit Femini-
ziden beschäftigen und die Sichtbarkeit dieser zu
ihrer politischen Hauptaufgabe gemacht haben,
werden uns oft die selben Fragen gestellt: Wo-
gegen oder wofür wir uns eigentlich einsetzen,
da Feminizide als gesellschaftliches Problem
angeblich gar nicht existieren, warum wir jungen
Menschen uns mit solchen schrecklichen The-
men auseinandersetzen und was unsere Arbeit
überhaupt bringen würde. Diese Fragen sind oft
mit Unwissenheit und dem gesellschaftlichen
Tabu rund um Feminizide verbunden.
Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschie-
den, diese Broschüre zu schreiben. Wir wollen
den Nebel, der Feminizide und patriarchale Ge-
walt umgibt und für Unwissenheit sorgt, lichten
und über Feminizide aufklären – das Tabu, über
patriarchale Gewalt zu sprechen, brechen.
Patriarchale Gewalt kann jede*n von uns treffen.
Sie ist ein tief verwurzeltes Problem in unserer
Gesellschaft, das in all unseren Köpfen existiert.
Wir alle haben Vorurteile und Verhaltensweisen
verinnerlicht. Der einzige Weg, patriarchale Ge-
walt zu verhindern und Betroffenen zu helfen,
ist, darüber zu sprechen. Genau das wollen wir
in dieser Broschüre tun.

Wir möchten verschiedene Perspektiven auf
patriarchale Gewalt sichtbar machen und dabei
den Fokus auf Feminizide setzen. Dafür haben
wir mit vielen verschiedenen Personen und Or-
ganisationen zusammengearbeitet.
In dieser Broschüre erheben wir keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Uns ist bewusst,
dass wir nicht alle Aspekte dieses Themas um-
fassend einbeziehen können.



5

WorterklährungINHALTSVERZEICHNIS
I
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Inhaltsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Worterklärung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ni Una Menos Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ni Una Menos Argentinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wer ist Ni Una Menos Basel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Einblick in Kollektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Stop Feminizide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Offensiv gegen Feminizide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ni Una Menos Zürich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Schweizer Justizsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Queerfeministische Perspektive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Sans Papier Kollektiv Basel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Der Mythos der importierten Gewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Rechtliche Hürden als Risiko für Betroffene und die Istanbul Konvention  . . . . . . . 44
Anlaufstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Quellenverzeichnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47



6

WorterklährungWORTERKLÄRUNG
Bevor die Broschüre beginnt, möchten wir einige zentrale Begriffe erläutern, die im Verlauf
der Broschüre mehrfach verwendet werden.

Femizid: Der Begriff Femizid bezeichnet die ge- Gruppe, oder eine Mischung, die aus verschie-
zielte (bewusste) Tötung von Frauen und gender-
queeren Personen aufgrund ihres Geschlechts.1

Feminizid: Der Begriff Feminizid beleuchtet
die Verantwortung staatlicher Institutionen und
Akteur*innen im Kampf gegen die Tötung von
Frauen und genderqueeren Personen.2

TINFA* (auch als FINTA bekannt): Trans, Inter-
sex, Non-binär, Frauen, Agender
- Wir benutzen den Begriff TINFA* um die mar-
ginalisierte Gruppe von Transpersonen in den
Fokus zu rücken.3

LGBTQIA*: aus dem Englischen, steht für les-
bisch, schwul (gay), bisexuell, transgender/
transsexuell, queer, intersexuell, asexuell. Das *
steht für weitere Geschlechtsidentitäten.4

Queerfeminismus: Bezeichnet eine feministi-
sche Strömung, die sich nicht nur für die Gleich-
berechtigung von Frauen einsetzt, sondern
auch für die Anerkennung und Akzeptanz von
Menschen, die sich nicht in traditionelle Ge-
schlechterrollen oder sexuelle Orientierungen
einordnen lassen kämpft. Queerfeminismus kri-
tisiert die binäre und heteronormative Sichtwei-
se der Gesellschaft und fordert eine Vielfalt von
Geschlchtern und Sexualitäten, die gleichwertig
und respektvoll behandelt werden.5

Patriachat: Die Vorherrschaft von Männern
vor allen anderen Geschlechtern, die Zugang
zu Macht und Ressourcen gewährt. Der Mann
nimmt eine bevorzugte Position beispielweise in
Staat und Familie ein.6

Patriarchale Gewalt: Schützt die Vormacht-
stellung des Mannes, indem Frauen und gen-
derqueere Personen abgewertet, unterdrückt
und diskriminiert werden, was Gewalt gegen sie
legimitiert.7

Heterogenität: Beschreibt ein System, eine

denen Elementen zusammengesetzt ist, die sich
jeweils in ihrer Art, Beschaffenheit und Eigen-
schaft unterscheiden. Synonyme: Diversität,
Uneinheitlichkeit8

Repression: Eine (gewaltsame) Unterdrückung
oder Verfolgung von Gruppen oder Personen,
aus politischen Beweggründen.9

Häusliche Gewalt / Sexualisierte Gewalt / Ge-
schlechtsspeziefische Gewalt: Siehe Seite 20.

Heteronormativität: Heteronormativität ist ein
System, welches Heterosexualität als 'normal'
und alle Abweichungen davon als 'anders' de-
finiert. Heterosexualität wird naturalisiert, also
als biologisch vorbestimmt angesehen. Weiter
naturalisiert und normalisiert Heteronormativität
das binäre Zweigeschlechter-System, da He-
terosexualität als die Anziehung zwischen zwei
gegensätzlichen Geschlechtern nur durch die-
ses möglich ist. Heteronormativität beinhaltet
Institutionen und Strukturen, die heterosexuelle
und cisgeschlechtliche Identitäten und Lebens-
weisen nicht nur naturalisieren, sondern auch
privilegieren.10,11
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Somos
Ni una menos nació ante el hartazgo por la vio-
lencia machista, que tiene su punto más cruel
en el femicidio. Se nombró así, sencillamente,
diciendo basta de un modo que a todas y to-
dos conmovió: “ni una menos” es la manera de
sentenciar que es inaceptable seguir contando
mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres
o cuerpos disidentes y para señalar cuál es el
objeto de esa violencia.
Esa consigna desbordó las interpelaciones pre-
vias del feminismo, desde donde la violencia
machista se viene denunciando hace décadas,
pero al mismo tiempo, desde la primera marcha
del 3 de junio de 2015, la calle y el documen-
to demostraron que la fuerza que se movilizaba
era un impulso feminista, se reconociera o no
albergado en esa palabra, en su pluralidad de
tonos y voces.
Al calor de esas voces se consolida el Colec-
tivo Ni Una Menos, con sus muchas expresio-
nes regionales, como parte de un movimiento
histórico, que tuvo y tiene hitos organizativos
fundamentales en las tres décadas de Encu-
entros Nacionales de Mujeres y en la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto legal, segu-
ro y gratuito. Y que también se reconoce en las
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en las mu-
jeres revolucionarias que fueron sus hĳas, en los
movimientos LGBTIQ, en las que se organizaron
en sindicatos y en las piqueteras, en las muje-
res migrantes, indígenas y afrodescendientes y
en la larga historia de luchas por la ampliación
de derechos. Nuestras libertades y capacidades
vienen de esa tenacidad que se acumula históri-
camente. Somos parte de esa historicidad y, a la
vez, contemporáneas de un movimiento de mu-
jeres novedoso, potente, popular, transversal,
libertario, con mil rostros y miles de entonacio-
nes, que es regional e internacional, a la vez que
se inscribe en cada parte del territorio nacional.
Ni Una Menos es un colectivo que reúne a un
conjunto de voluntades feministas, pero tam-
bién es un lema y un movimiento social.

Ese movimiento plural y heterogéneo hizo que
en poco tiempo en cada hogar, sumado o no a la
lucha en las calles, puedan identificarse peque-
ñas inequidades y violencias cotidianas como
acciones que agravian las biografías y cercenan
la vida en libertad: de poder decir sí o de decir
no. Este movimiento quiere permear las bases
de la desigualdad, y transformarla.

Amistad política:
inteligencia colectiva
El primer mandato del patriarcado nos enseña
a desconfiar las unas de las otras. Esa hechu-
ra patriarcal nos persigue: a veces repetimos en
nuestros modos esos micromachismos. Para
desarmar todo esto, necesitamos construir una
práctica de confianza y cuidado mutuo entre
nosotras: una amistad política. Inventar trazos
y lazos, palabras en común, acordados modos
de tramitar, colectivamente, nuestras desdichas
y violencias. Poner en común para desactivar lo
que, justamente, intenta destruir esa amistad,
esa inteligencia que sólo puede ser colectiva.
En cada uno de nuestros trayectos biográficos
está el sufrimiento y las huellas del daño. Los re-
conocemos, nos reconocemos en ellos, pero no
serán justificación para prácticas insolidarias y
contrarias a la ética feminista que construimos.
Estamos dispuestas a inventar nuevos modos
de vida, sustentados en el cuidado y no en la
competencia, en el parloteo de la amistad y no
en la maledicencia facciosa, en el amparo de
nuestra vulnerabilidad y no en la adjudicación a
otras de nuestros menoscabos. Nadie dice que
sea fácil. Decimos que es una tarea política.

Colección de textos de la página web de Ni Una Menos Argentina que han puesto a nuestra
disposición para este catálogo.
Su objetivo es mostrar la historia de los orígenes del movimiento Ni Nuna Menos, así como
la visión argentina del movimiento.
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Wir sind
Ni una menos entstand aus dem Überdruss an
der machistischen Gewalt, deren grausamster
Ausdruck der Femizid ist. Sie erhielt ihren Na-
men, indem man einfach auf eine Weise „Ge-
nug!“ sagte, die alle bewegte: „Nicht eine weni-
ger“ ist die Art und Weise, wie man urteilt, dass
es inakzeptabel ist, weiterhin Frauen zu zählen,
die ermordet werden, weil sie Frauen oder Dis-
sidenten sind, und darauf hinzuweisen, was das
Ziel dieser Gewalt ist.
Dieser Slogan ging über die vorherigen Inter-
pellationen1 des Feminismus hinaus, der seit
Jahrzehnten gegen sexistische Gewalt protes-
tiert. Gleichzeitig zeigten aber seit dem ersten
Marsch am 3. Juni 2015 die Straße und das Do-
kument, dass die mobilisierte Kraft ein feminis-
tischer Impuls war, ob er in diesem Wort erkannt
wurde oder nicht, in seiner Vielfalt von Tönen
und Stimmen.
In der Hitze dieser Stimmen konsolidiert sich
das Kollektiv Ni Una Menos mit seinen vielen
regionalen Ausdrucksformen als Teil einer histo-
rischen Bewegung, die in den drei Jahrzehnten
der Nationalen Frauentreffen und in der Natio-
nalen Kampagne für das Recht auf legale, si-
chere und kostenlose Abtreibung grundlegen-
de organisatorische Meilensteine erreicht hat
und weiterhin erreicht. Und das zeigt sich auch
bei den Müttern und Großmüttern der Plaza de
Mayo, bei den revolutionären Frauen, die ihre
Töchter waren, bei den LGBTIQ-Bewegungen,
bei den Frauen, die sich in Gewerkschaften und
Piqueteras organisiert haben, bei den Migran-
tinnen, den indigenen Frauen und den Frauen
afrikanischer Abstammung sowie in der lan-
gen Geschichte der Kämpfe für die Ausweitung
der Rechte. Unsere Freiheiten und Fähigkeiten
beruhen auf dieser Hartnäckigkeit, die sich im
Laufe der Geschichte aufgebaut hat. Wir sind

1 Schriftliche, parlamentarische Anfrage, Abgeordnete verlangen mit dieser Auskunft von der Regierung zu einem bestimmten
Thema. Dies zwingt die Regierung zu einer Stellungnahme. (https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parla-
mentsportraet/beratungsgegenstaende-und-parlamentarische-verfahren/parlamentarische-initiativen-standesinitiativen-vorstoes-
se/interpellation)

Teil dieser Historizität und gleichzeitig Zeitge-
nossinnen einer neuen, mächtigen, populären,
transversalen, libertären Frauenbewegung mit
tausend Gesichtern und tausend Klangfarben,
die regional und international ist und gleichzeitig
in jedem Teil des Landes präsent ist.
Ni una Menos ist ein Kollektiv, das eine Reihe fe-
ministischer Willensbekundungen vereint, aber
auch ein Motto und eine soziale Bewegung.

Diese pluralistische und heterogene Bewegung
führte dazu, dass in kurzer Zeit in jedem Haus-
halt, ob nun an den Kämpfen auf der Straße
beteiligt oder nicht, kleine Ungleichheiten und
alltägliche Gewalttaten als Handlungen identifi-
ziert werden konnten, die die Biografien verlet-
zen und das Leben in Freiheit einschränken: die
Freiheit, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Diese
Bewegung will die Grundlagen der Ungleichheit
durchdringen und sie verändern.

Politische Freundschaft:
kollektive Intelligenz
Politische Freundschaft: kollektive Intelligenz
Das erste Gebot des Patriarchats lehrt uns, ei-
nander zu misstrauen. Diese patriarchale Prä-
gung verfolgt uns: manchmal wiederholen wir in
unseren Verhaltensweisen diese Mikromachis-
mos. Um all dies zu entwaffnen, müssen wir
eine Praxis des gegenseitigen Vertrauens und
der Fürsorge untereinander aufbauen: eine poli-
tische Freundschaft. Linien und Bindungen er-
finden, gemeinsame Worte, vereinbarte Wege,
um kollektiv unsere Unglücke und Gewalttaten
zu verarbeiten. Gemeinsam machen, um das
zu deaktivieren, was gerade versucht, diese
Freundschaft, diese Intelligenz zu zerstören,
die nur kollektiv sein kann. In jedem unserer
biografischen Wege liegen das Leiden und die

NI UNA MENOS ARGENTINIEN
Eine Textsammlung der Webseite von Ni Una Menos Argentinien, welche sie uns zur
Verfügung für diese Broschüre gestellt haben. Sie soll die Entstehungsgeschichte der Ni Una
Menos Bewegung sowie die argentinische Sicht auf die Bewegung aufzeigen.
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La mayor de ellas.
Crear formas de vida y crear organización femi-
nista, capaz de trabajar desde la heterogenei-
dad y con el máximo de los respetos a la plura-
lidad que nos constituye.
Eso implica el respeto a quienes se definen
como trabajadoras sexuales, a la vez que de-
nunciamos los modos de explotación y reducci-
ón a la servidumbre que implica la trata. Debe-
mos construir ámbitos organizativos en los que
cada voz sea audible y cada cuerpo cuente.

Estamos para nosotras
Estamos para cuidarnos, acompañarnos, trans-
mitirnos saberes, sabernos cómplices, atentas
al sentir de las otras. Estamos dispuestas para
el cotilleo entre amigas, la charla entre colegas,
la amistad en el barrio, porque sabemos que
hacer conventillo nos permite construir pala-
bra y saberes en común: de nuestras mutuas
experiencias surge el cuidado.
La mayoría de las situaciones de violencias fí-
sica y psicológica contra las mujeres y cuerpos
feminizados se dan sin la presencia de otras
personas.

Decir que estamos para nosotras significa, tam-
bién, que valoramos la palabra de las mujeres.
Por eso estamos atentas a aquellos casos que
criminalizan a las mujeres bajo la lupa de la mo-
ral como las causas por abandono de persona
que se abren contra las madres violentadas jun-
to a sus hĳxs por varones agresivos o las causas
de legítima defensa. Si tocan a una, nos tocan
a todas. Y el mismo hilo con el que se teje la
ética feminista del cuidado, hilvana el acompa-
ñamiento y la solidaridad entre nosotras ante las
causas arbitrarias y/o injustas.
La cita entre generaciones es también la de la
parla de mujeres, herencia de los cuidados y de
las tácticas de las presuntamente débiles. No-
sotras narramos, nos narramos, nos hablamos
y construimos entre todas una memoria de las
heridas, los heroísmos diarios, los cuidados mu-
tuos. En ese tejido nos hacemos, somos tam-
bién en la palabra.
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Spuren des Schadens. Wir erkennen sie an, wir
erkennen uns in ihnen, aber sie werden keine
Rechtfertigung für unsolidarische Praktiken und
gegen die feministische Ethik, die wir aufbauen,
sein. Wir sind bereit, neue Lebensweisen zu er-
finden, die auf Fürsorge und nicht auf Wettbe-
werb basieren, auf dem Geplauder der Freund-
schaft und nicht auf parteiischer Verleumdung,
auf dem Schutz unserer Verwundbarkeit und
nicht auf der Zuschreibung unserer Mängel an
andere. Niemand sagt, dass es einfach ist. Wir
sagen, dass es eine politische Aufgabe ist.
Die größte von ihnen.
Lebensformen schaffen und eine feministische
Organisation schaffen, die in der Lage ist, aus
der Heterogenität heraus zu arbeiten und mit
dem größtmöglichen Respekt für die Pluralität,
die uns ausmacht. Das bedeutet den Respekt
gegenüber denen, die sich als Sexarbeiterinnen
definieren, während wir gleichzeitig die Ausbeu-
tungs- und Versklavungsmethoden anprangern,
die mit dem Menschenhandel verbunden sind.
Wir müssen organisatorische Räume schaffen,
in denen jede Stimme hörbar ist und jeder Kör-
per zählt.

Wir sind für uns da
Wir sind hier, um uns zu umeinander zu küm-
mern, uns zu begleiten, Wissen zu vermitteln,
uns als Komplizinnen zu wissen, aufmerksam
auf die Gefühle der anderen. Wir sind bereit für
das Tratschen unter Freundinnen, das Gespräch
unter Kolleginnen, die Freundschaft im Viertel,
weil wir wissen, dass das Zusammenkommen
uns ermöglicht, Worte und gemeinsames Wis-
sen zu schaffen: Aus unseren gegenseitigen Er-
fahrungen entsteht Fürsorge. Die Mehrheit der
Situationen physischer und psychologischer
Gewalt gegen Frauen und feminisierte Körper
ereignen sich ohne die Anwesenheit anderer
Personen.

Zu sagen, dass wir für uns da sind, bedeutet
auch, dass wir das Wort der Frauen wertschät-
zen. Deshalb achten wir auf die Fälle, die Frauen
unter dem moralischen Mikroskop kriminalisie-
ren, wie die Verfahren wegen Personennotlage,
die gegen Mütter eingeleitet werden, die zusam-
men mit ihren Kindern von gewalttätigen Män-
nern angegriffen wurden, oder die Verfahren we-
gen Notwehr. Wenn sie eine berühren, berühren
sie uns alle. Und derselbe Faden, mit dem die
feministische Ethik der Fürsorge gewebt wird,
verknüpft die Begleitung und Solidarität unter
uns angesichts willkürlicher und/oder ungerech-
ter Ursachen. Das Treffen zwischen den Gene-
rationen ist auch das der Frauenrede, das Erbe
der Fürsorge und der Taktiken der vermeintlich
Schwachen. Wir erzählen, wir erzählen uns, wir
sprechen miteinander und bauen gemeinsam
ein Gedächtnis der Wunden, der alltäglichen
Heldentaten, der gegenseitigen Fürsorge auf. In
diesem Gewebe werden wir, wir sind auch im
Wort.
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BASEL?

Wer sind wir?
Wir, Ni Una Menos Basel, sind ein queer-fe-
ministisches Kollektiv aus Basel, bestehend
aus jungen TINFA*-Personen. Gegründet wur-
de unser Kollektiv Anfang 2021 inspiriert von
der Ni Una Menos-Bewegung aus Argentinien.
Unsere aktivistische Arbeit dient dem Ziel mehr
Aufmerksamkeit auf das Thema Feminizide zu
lenken. Dazu veranstalten wir jeden Donnerstag
nach einem Feminizid in oder in Verbindung zur
Schweiz eine Gedenkprotest auf dem Ni Una
Menos Platz (ehm. Marktplatz) in Basel. Zu-
sätzlich organisieren wir Demonstrationen, um
gegen patriarchale Gewalt zu protestieren, und
Events, an denen wir uns gemeinsam mit ande-
ren über Feminizide und andere Aspekte patriar-
chaler Gewalt weiterbilden.
Wichtig bei unserer Arbeit ist die Erkenntnis,
dass Feminizide nur die Spitze des Eisbergs pat-
riarchaler Gewalt sind. Patriarchale Gewalt fängt
schon viel früher an und muss auch an diesen

Wurzeln bekämpft werden. Um Feminizide zu
verhindern, muss ein ganzes System an patriar-
chalem Gedankengut bekämpft werden.
Wir kämpfen gegen das Vergessen, in dem wir
denen gedenken, die nicht mehr unter uns sind.
Den Verstorbenen versuchen wir eine Stimme
zu geben, da ihnen ihre genommen wurde. Wir
wollen da sein für alle Überlebenden und Hin-
terbliebenen. Wir wollen jedoch nicht nur Trauer
zum Ausdruck bringen, sondern auch unsere
Wut auf ein patriarchales System, welches Fe-
minizide verursacht.
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Wann kommt der Tag, an dem Frauen frei
sind?
Von Nadia Brügger

«Es gibt eine Ebene des reinen Überlebens
bei den Frauen. Wir wollen sie auf eine Ebene
der Freiheit heben.»

«Die Frauen wissen, dass die Männergesell-
schaft ihre Präsenz, aber nicht ihre Freiheit
braucht.»
beide Zitate aus: Wie weibliche Freiheit entsteht,
Libreria delle donne di Milano

Meinen Text für diese Broschüre wollte ich zuerst
so beginnen, wie ich das meistens tue, wenn ich
danach gefragt werde, warum ich 2019 – damals
noch auf meinem privaten Twitterkanal – damit
begonnen habe, die viel zu häufigen Nachrich-
ten von Femiziden in der Schweiz zu sammeln
und sie in einer Liste, die immer länger wurde,
zu speichern. Ich sage dann: Ich habe damit
begonnen, weil ich es nicht ertragen habe, wie
alltäglich Femizide sind und wie sie als etwas
hingenommen werden, das «einfach passiert» –
als stünde dahinter kein System. Ich ertrage es
heute noch immer nicht.
Zusammen mit der Journalistin Sylke Gruhn-
wald, der Grafikerin Pauline Martinet und in
direktem Austausch mit Frauenhäusern, femi-
nistischen Kollektiven und Fachpersonen habe
ich die Website StopFemizid konzipiert und
aufgebaut, die zum Ziel hat, darauf aufmerk-
sam zu machen, wie regelmässig Männer in der
Schweiz Frauen ermorden. Es ist für uns zentral,
die massive Gewalt, die Frauen erfahren, aus
der Sphäre des Privaten herauszuholen. Frau-
en zu missachten, zu erniedrigen und zu töten,
hat in einer patriarchalen Gesellschaft System.
Unser Projekt ist mittlerweile zu einer Referenz
geworden, wenn in der Schweiz über Femizide

gesprochen wird – es ist damit gelungen, auch
in der breiteren Gesellschaft eine Diskussion
über Männergewalt an Frauen anzustossen, die
weiter anhält. Diese Arbeit, die wir und andere
an vielen unterschiedlichen Orten leisten – das
Auflisten und Erinnern, das Trauern und Benen-
nen – finde ich nach wie vor unerlässlich und ich
bin dankbar um die Impulse einer Bewegung,
als deren Teil ich mich sehe.

Gleichzeitig beschleicht mich manchmal ein
eher zwiespältiges Gefühl. Wo das Ausmass der
Gewalt und die horrenden Zahlen in feministisch
geschärften Kreisen hinreichend bekannt sind –
Verónica Gago spricht von einem Krieg gegen
Frauen und trans Menschen, Agota Lavoyer
von einer globalen Krise der Verharmlosung
geschlechtsspezifischer Gewalt – laufen die an
Medien, Politik oder Staat gerichteten Forde-
rungen und Anklagen nicht selten ins Leere. Ich
werde selbst zuweilen müde, die immergleichen
Fragen zu wiederholen, die sich schon rituali-
siert anfühlen: Warum verändert sich so wenig?
Warum wird die Gewalt nicht weniger, sondern
nimmt tendenziell zu? Warum interessieren sich
Männer scheinbar so wenig dafür, dass Frauen
frei sein und frei leben wollen?

Vielleicht, denke ich, braucht es andere Fragen
und neue Erzählungen, um den Kampf gegen
geschlechtsspezifische Gewalt voranzutreiben.
Wenn ich nicht weiterweiss, suche ich Rat bei
feministischen Denkerinnen, Forscherinnen,
meinen Vorgängerinnen. Statt also die Zahlen
noch einmal zu wiederholen und niederzuschrei-
ben, warum es ein Projekt wie unseres braucht,
was die Medien anders oder die Politik endlich
machen müsste, will ich für einmal die Gelegen-
heit nutzen und stattdessen von Frauen erzäh-
len, die frei sein wollen.

Nun stellen sich verschiedene queer-feministische Kollektive mit ihren jeweiligen Inputs vor.
Ihre Arbeit ist für uns als Ni Una Menos Basel von zentraler Bedeutung. Sie inspiriert, stärkt
und begleitet unseren politischen Alltag. So orientieren wir uns beispielsweise an Stop Femi-
zid in unserer Recherchearbeit.
Ni Una Menos Zürich war mit ein Auslöser dafür, dass unser Kollektiv in Basel überhaupt
entstanden ist.

STOP FEMIZID
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Die Mailänder Feministinnen, von denen die bei-
den obigen Zitate stammen, haben mein Nach-
denken über eine mögliche Freiheit von Frauen
geprägt. Sie stellen der «Politik der Forderun-
gen» eine «Politik der Freiheit» entgegen, die
sich Institutionen gerade entzieht. Anstatt da-
rauf zu warten, dass Institutionen auf gestellte
Forderungen eingehen, nehmen sie die eigene
Freiheit selbst in die Hand. Die Libreria delle
donne di Milano ist gleichzeitig der älteste Frau-
enbuchladen in Italien und der Name des femi-
nistischen Frauenkollektivs, das ihn 1975 in Mai-
land gegründet hat. Ihr Kollektiv benannten sie
nach dem Buchladen, um deutlich zu machen,
dass er für sie den symbolischen Ort einer neu-
en politischen Praxis darstellt: die Freiheit einer
Frau soll im Anvertrauen («affidamento») an eine
andere Frau möglich werden. Die Feministinnen
des Kollektivs verstehen weibliche Freiheit also
als unabhängig von der Akzeptanz von Männern
oder von rechtlichen Institutionen, weswegen
sie auch der Idee der Gleichstellung gegenüber
kritisch eingestellt sind. Freiheit ist kein Ding,
das Frauen von männlichen Instanzen «erhal-
ten» können. Freiheit kann nur im Verhältnis von
Frauen zueinander entstehen: «Eine Frau wird
die Garantie für eine freie Existenz in der Gesell-
schaft an erster Stelle von ihresgleichen erhalten
– oder sie wird sie gar nicht erhalten.»

Diesen Sommer habe ich ein Buch gelesen, an
das ich seither viel denke. Cristina Rivera Garzas
El invencible verano de Liliana («Lilianas unbe-
siegbarer Sommer») handelt von Liliana, Rivera
Garzas Schwester, die in den neunziger Jahren
in Mexiko von ihrem Exfreund getötet wurde.
Liliana wurde 20 Jahre alt. Lilianas Schwes-
ter, die Autorin, macht sich dreissig Jahre nach
dem Femizid auf die Suche nach der Akte ihrer
Schwester, um ein noch immer ausstehendes
Verfahren in Gang zu bringen. Als ihr klar wird,
dass die Akte wahrscheinlich für immer verlo-
ren ist, wird ihr Schreiben zur Möglichkeit, ein
Archiv gegen das Vergessen zu errichten. Rivera
Garza weiss – so habe zumindest ich ihr Buch
verstanden –, dass es für den Verlust des Le-
bens ihrer Schwester niemals Gerechtigkeit und
auch keine Wiedergutmachung geben kann. Ihr
Schreiben, ihre Kunst, die sie am Leben ihrer
Schwester und an der Beziehung zu ihr aus-
richtet, wird zur Suche nach Lilianas Freiheit.
Liliana, das zeigt Rivera Garzas Buch auf sehr
berührende Weise, war nämlich eine Frau, die

ihre Freiheit selbst erfand, frei sein wollte. Eine
Hochschulfreundin von Liliana erzählt im Buch,
wie unabhängig sie war, wie sie allein in Mexi-
ko-Stadt lebte, wieviel Neugierde sie umtrieb.
Sie sagt: «Sometimes I would watch her walk
through the hallways and I would say to myself:
there goes a free woman.» Lilianas Exfreund hat
ihre Freiheit zerstört. Über ihr Schreiben erinnert
Rivera Garza an ihre Schwester und alle Frau-
en, die frei sein wollen: «Exhausted women, yet
close together. Fed up women, but bearers of a
centuries-old patience. Already and forever en-
raged.»

In einer Gesellschaft, in der Männer regelmässig
Frauen töten, sind Frauen nicht frei. In der Logik
der bestehenden, patriarchalen Machtstruktu-
ren darf es eine echte Freiheit von Frauen gar
nicht geben. Warum darauf warten, dass Män-
ner, statt unsere «Präsenz zu brauchen», unse-
re Freiheit akzeptieren? Wie finden wir – Frauen
und Gewaltbetroffene – in der Beziehung zuei-
nander Freiheit, und was kann sie alles verän-
dern? Die Mailänderinnen haben diese Fragen in
den achtziger Jahren gestellt, für mich sind sie
drängend geblieben.

Biografie
Nadia Brügger ist promovierte Literaturwis-
senschaftlerin, Geschlechterforscherin und
Autorin. Sie hat das erste Rechercheprojekt
für Femizide in der Schweiz mitinitiiert, www.
stopfemizid.ch. Brügger forscht, schreibt und
spricht über feministische Bewegungen, ge-
schlechtsspezifische Gewalt und verdrängte
Autorinnen. Sie lebt in Zürich.
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Offensiv gegen Feminizide
Offensiv gegen Feminizide ist ein zweisprachi-
ges Netzwerk, das sich in verschiedenen Re-
gionalgruppen (u.a. Bern, Biel und Jura) orga-
nisiert. Unser Ziel ist es, eine kollektive Antwort
auf patriarchale Gewalt zu formulieren und ge-
schlechtsspezifische Gewalt und Feminizide zu
bekämpfen. Das Netzwerk ist offen für alle trans,
inter, nonbinären Personen, Mädchen und Frau-
en. Wir wollen uns kollektiv zusammenschlies-
sen und uns gemeinsam wehren.
Das Netzwerk entstand Anfangs 2021 rund um
den Feminizid von Evangelista Mañón Moreno
(Eli). Eli wurde am 19. März in Bussigny von ih-
rem Partner, einem Polizisten, ermordet. Eli war
Mutter von 4 Kindern, Eli war eine Tochter, eine
Freundin und eine Schwester.
Unsere Arbeit beinhaltet verschiedene Aspekte.
Erstens wollen wir Feminizide und patriarchale
Gewalt im öffentlichen Raum sichtbarmachen
und als solche benennen. Dazu hängen wir
Transparente in Gedenken an die ermordeten
Personen am Ni-Una-Menos-Platz (ehemaliger
Bubenbergplatz) in Bern auf oder fahren an die
Orte, wo Feminizide passiert sind.

Zweitens wollen wir die Stimmen unserer ermor-
deten Geschwister weitertragen, in dem wir an
sie erinnern, Gedenkveranstaltungen durchfüh-
ren oder ihre Geschichten weitererzählen. Sie
werden in unseren Kämpfen weiterleben.

Drittens wollen wir das Umfeld ermordeten
Frauen, Mädchen und feminisierten Menschen
unterstützen und gemeinsam für sie einstehen.
Das bedeutet zum Beispiel in Kontakt stehen
mit Familien, Menschen vor dem Gericht soli-
darisch und emotional unterstützen, Anwält*in-
nen kontaktieren oder finanzielle Unterstützung.
Diese Unterstützungsarbeit ist wichtig, denn wir
wollen kollektive Lösungen finden und uns nicht
von der Gewalt vereinzeln lassen.

Viertens wollen wir Ressourcen schaffen, damit
wir uns gegen patriarchale Gewalt verteidigen
können. Die Polizei und das Justizsystem helfen
Gewaltbetroffenen vielfach nicht, sie sind viel-
mehr Teil der patriarchalen Gewalt. Es ist

daher ein wichtiger Grundpfeiler unserer Kam-
pagne Selbstverteidigung als Perspektive gegen

patriarchale Gewalt zu stärken. Dazu organi-
sieren wir Selbstverteidigungskurse, in denen
wir gemeinsam üben, uns zu wehren. Ein wei-
terer wichtiger Aspekt ist auch die Unterstüt-
zung von Personen, die kriminalisiert werden,
weil sie in Selbstverteidigung gehandelt haben.
Denn queerfeministische Selbstverteidigung
wird häufig bestraft. Überall auf der Welt sit-
zen Menschen in Knästen, weil sie sich erfolg-
reich gegen patriarchale Gewalt gewehrt haben.
Selbstverteidigung ist nicht nur legitim, sie ist
oftmals das einzige Mittel, um der Gewalt etwas
entgegenzusetzen. Daher setzten wir uns auch
dafür ein, dass Selbstverteidigung nicht länger
kriminalisiert, sondern als legitime Verteidigung
anerkannt wird.

Fünftens kämpfen wir in Solidarität mit queer fe-
ministischen Kämpfen auf der ganzen Welt. Wir
verstehen uns in einer internationalistischen Tra-
dition und bauen unter anderem auf den Erfah-
rungen von Kämpfen in anderen Weltregionen,
wie beispielsweise Lateinamerika, auf. Daher
versuchen wir auch die Botschaften von Kämp-
fen wie beispielsweise aus dem Iran rund um die
Ermordung von Jîna Mahsa Amînî, aus dem kur-
dische Freiheitskampf, von den feministischen
Bewegungen in Lateinamerika oder auch die
Situation der Frauen und Queers in Afghanistan
auch in unseren lokalen Kontexten zu verbreiten.
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Ni Una Menos Zürich
NI UNA MENOS-KOLLEKTIV ZÜRICH - Ein
kollektiver Schrei gegen Feminizide

Im Vorfeld des feministischen Streiks 2019 orga-
nisierte RADIA, die feministische Redaktion von
Radio LoRa, gemeinsam mit F.I.S.T. (Feministi-
sches Internationalistisches Solidarisches Tref-
fen) am 1. Mai eine Veranstaltung mit der Femi-
nistin Natalia di Marco, die über den Kampf der
Ni Una Menos-Bewegung in Argentinien berich-
tete. Schnell wurde damals klar, dass Feminizi-
de auch bei uns in der Schweiz in den Fokus des
feministischen Kampfs gehören und bekämpft
werden müssen. Denn in der Schweiz wird
durchschnittlich alle zwei Wochen eine Frau [1]
ermordet. Jede Woche überlebt eine Frau einen
versuchten Feminizid.
Bei einer Aktion im Rahmen des feministischen
Streiks 2019, die im Zeichen von Ni Una Menos
stand, erfuhren Aktivist*innen polizeiliche Re-
pression. Als sich eine Aktivistin verteidigte und
in der Folge angeklagt wurde, solidarisierten
sich zahlreiche Aktivist*innen gegen die Krimina-
lisierung des feministischen Kampfs - denn ein
Angriff auf eine ist ein Angriff auf uns alle! Aus
dieser Solidarität entstand das Ni Una Menos-
Kollektiv Zürich, das sich der weltweiten Ni Una
Menos-Bewegung gegen Feminizide anschloss.
Als kollektive Antwort gegen diese Repression
und als Zeichen unseres Kampfs haben wir den
Zürcher Helvetiaplatz in Ni-Una-Menos-Platz
umbenannt. Auch heute ist der Ni-Una-Menos-
Platz der Mittelpunkt unseres Aktivismus. Auf
diesem historisch wichtigen Platz linker Kämpfe
tragen wir schon seit über fünf Jahren unseren
Kampf gegen Feminizide in die Mitte der Stadt.
Es ist der Ort, wo wir unsere Trauer kollektivie-
ren, wo wir unsere Wut organisieren - von hier
aus soll unser Schrei gegen Feminizide die Ge-
sellschaft erreichen und sie in Bewegung ver-
setzen.

Weshalb wir Feminizide ins Zentrum unseres
Kampfs stellen
Feminizide sind das tödliche Resultat einer
frauen- und queerfeindlichen Gesellschaft, in
der patriarchale Besitz- und Kontrollansprüche
1 Mansplaing: kommt vom Englischen, übersetzt wäre es ‚herr- erklärung‘ - tretet ein wenn ein Mann auto-
matisch davon ausgeht, das aufgrund seines Geschlechts, er mehr über ein Thema weiss als die weiblich gelesene
Person gegenüber (https://www.aok.de/pk/magazin/koerper-psyche/psychologie/mansplaining-definition-und-tipps-
fuer-den-umgang-damit/ Stand 20. Oktober 2025)

gegenüber feminisierten Personen tief verankert
sind. In den allermeisten Fällen finden Feminizi-
de in der Schweiz im familiären-heterosexuellen
Umfeld statt: Ex-Partner, Partner, Söhne, Väter,
Schwiegerväter, Grossväter töten Ehefrauen,
Partnerinnen, Töchter, Schwestern und Enke-
linnen, weil sie das Gefühl haben, es steht ih-
nen zu, die Kontrolle über Frauen zu haben und
über ihre Leben zu bestimmen. Wie viele Frauen
bleiben in einer gewaltvollen Beziehung, weil sie
Angst haben, von ihren Partnern getötet zu wer-
den?
Möglich sind Feminizide in einer Gesellschaft,
in der die Leben von Frauen, Lesben, interge-
schlechtlichen, nichtbinären, transgeschlecht-
lichen und agender Personen für weniger wert
angesehen werden. Die Morde an FLINTA-Per-
sonen lassen sich als die tödliche Spitze eines
Eisberges patriarchaler Gewalt beschreiben: Bei
einem Eisberg sehen wir einen grossen Teil nicht
sogleich, da er sich unter der Wasseroberfläche
befindet. Das gilt auch für die patriarchale Ge-
walt, die in unserer Gesellschaft tief verankert
ist und unzählige Gesichter hat. Zu diesem Eis-
berg gehören beispielsweise auch schlecht oder
nicht bezahlte Care-Arbeit, Vergewaltigungen,
Missbrauch, Übergriffe, Belästigungen, Stal-
king, psychische Gewalt, sexistische Witze,
queerfeindliche Sprüche oder Mansplaining1.
Mit unserem Kampf wollen wir aufzeigen, dass
die Ermordungen von FLINTA-Personen weder
Privatsachen noch Einzelfälle sind. Ihnen liegt
ein ganzes System zugrunde – ein System na-
mens Patriarchat, das Hand in Hand mit Kapi-
talismus und Rassismus unterdrückt und tötet.
Uns als Ni Una Menos Zürich ist es wichtig, die
lebensgefährliche Realität für FLINTA-Personen
ins kollektive Bewusstsein zu bringen. Denn pa-
triarchale Gewalt geht uns alle an. Unser femi-
nistischer Kampf ist vielfältig: Wir schreien laut,
benennen und zählen Feminizide, wir organisie-
ren Kundgebungen, Aktionen, Demonstrationen
und Vorträge.

Wir klagen an: Den Staat, die Medien und alle
weiteren Kompliz*innen des Patriarchats
Wer den ganzen Eisberg der patriarchalen Ge-
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walt zerstören will, kommt nicht umhin, auch
den Staat anzuklagen: Durch ihn werden pat-
riarchale Strukturen aufrechterhalten. In seinem
Namen wird Gewalt gerechtfertigt und ausge-
übt. Die Polizei und die Justiz spielen hier eine
grosse Rolle. Eine schlechte Rolle. Denn aus Er-
fahrung wissen wir, dass wir nicht auf sie zäh-
len können. Meldungen zu sexualisierter Gewalt
werden nicht ernst genommen, Überlebenden
wird nicht geglaubt, Täter werden geschützt.
In einem kapitalistischen Staat wie der Schweiz,
ist es die Aufgabe der Polizei, die bestehenden
Verhältnisse und deren Profiteure zu schützen.
Folglich halten sie auch die patriarchalen Struk-
turen aufrecht. Von der Polizei können wir da-
rum keinen Schutz erwarten. Dass wir als Fe-
minist*innen, die sich solidarisch gegen die
tödlichen Strukturen organisieren, immer wie-
der schikaniert und kriminalisiert werden, ist ein
Beispiel dafür, auf welcher Seite der Staat und
seine ausführenden Gewalten stehen. Deshalb
müssen wir uns selbst schützen, uns auf der
Strasse organisieren und dafür kämpfen, dass
jede Frau, jede Lesbe, jede intergeschlechtliche,
nichtbinäre, transgeschlechtliche und agender
Person ein sicheres, selbstbestimmtes Leben
führen kann.
Auch die Medien klagen wir mit unserem Kampf
an: Sie tragen dazu bei, dass Feminizide heu-
te noch immer nicht als gesamtgesellschaftli-
ches Problem verstanden werden. Reisserisch
berichtet die bürgerliche Tagespresse über
„Familiendramen“, „Beziehungsdelikte“, einen
„erweiterten Suizid“ oder „einen Streit, der es-
kaliert ist“. In solchen Berichterstattungen wer-
den Frauen mitverantwortlich gemacht: Ist zum
Beispiel von einem „eskalierten Streit“ die Rede,
wird vermittelt, dass die Frau auch dazu bei-
getragen hat, dass sie getötet wurde. Oftmals
stellen die Medien diese Morde auch passiv dar,
z.B. „eine Frau wurde tot aufgefunden“ - als ob
die Ermordete eines natürlichen Todes gestor-
ben wären. Solche Aussagen sind falsch. Die
Täter entscheiden aktiv unser Leben zu been-
den. Niemals tragen Frauen die Mitschuld an se-
xualisierter Gewalt oder an Feminiziden.
In den Medien werden Feminizide oft mit psy-
chischen Problemen oder der Überforderung
der Täter legitimiert. Auf diese Weise werden Fe-
minizide als Einzelfälle dargestellt und verharm-
lost. Regelmässig kommen Nachbar*innen zu
Wort, die überrascht feststellen, dass der net-
te Nachbar von nebenan ein Mörder ist. Auch

solche Details lenken davon ab, wie normalisiert
patriarchale Gewalt im Alltag von Frauen ist. All
diese Aussagen haben eines gemeinsam: Sie
verschweigen die frauenfeindliche Struktur, die
Feminiziden zugrunde liegen.
Die Medien hetzen rassistisch gegen Täter und
Betroffene, indem sie keine Gelegenheit auslas-
sen, ihre Herkunft zu betonen. Feminizide wer-
den hier systematisch von Medien und Parteien
benutzt, um Fremdenfeindlichkeit, Rassismus
und Hass in der Schweizer Bevölkerung zu schü-
ren. Sie suchen die Ursache von Feminiziden in
Herkunft und Nationalität, als ob es „importierte
Probleme“ wären. Dabei haben die Täter in der
Schweiz und weltweit nur eines gemeinsam: Sie
sind von einem patriarchalen System geschütz-
te Männer.

Für eine Zukunft ohne Feminizide
Wir vernetzen und organisieren uns gegen das
rassistische und kapitalistische Patriarchat. Un-
ser Kampf ist revolutionär, feministisch, queer,
intersektional, internationalistisch, dekolonial,
antirassistisch und antikapitalistisch.
Wir kämpfen dafür, dass die Gesellschaft ein
Bewusstsein für die strukturelle Dimension von
patriarchaler Gewalt und Feminiziden entwickelt
und Verantwortung übernimmt. Wir lassen kei-
nen Feminizid und keinen patriarchalen Angriff
unbeantwortet. Wir fordern alle dazu auf, ak-
tiv zu werden und sich unserem Kampf anzu-
schliessen - damit unser Schrei gegen Feminizi-
de endlich gehört wird und zu einem kollektiven
Aufschrei führt.
NI UNA MENOS!

[1] Das Bundesamt für Statistik verwendet in sei-
nen Statistiken ein binäres Geschlechtersystem
und daher nur die Kategorien Frau und Mann.
Deshalb bleibt unklar, ob Gewalt an trans- und
intergeschlechtlichen, nichtbinären und agen-
der Personen in diesen Zahlen erfasst ist. Diese
Statistiken sind ungenau und defizitär. Da in der
Schweiz Feminizide vor allem im heteronorma-
tiven Beziehungs- und Familienmodell verübt
werden, reden wir in diesem konkreten Kontext
ebenfalls von Frauen. Geht es um patriarchale
Gewalt im Allgemeinen, reden wir von FLINTA
(Frauen, Lesben, intergeschlechtlichen, nichtbi-
nären, transgeschlechtlichen und agender Per-
sonen).
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Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Schweizer Justizsystem
und transformativer Gerechtigkeit in Bezug auf häusliche,
sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt

Im Rahmen dieser Broschüre haben wir uns als
Arbeitsgruppe und Teil von «Ni Una Menos Ba-
sel», einer kritischen und ehrlichen Auseinan-
dersetzung mit dem Schweizer Justizsystem,
in Bezug auf häusliche, sexualisierte und ge-
schlechtsspezifische Gewalt, gewidmet.
Wir haben uns dafür entschieden diesen Text zu
schreiben, weil wir keine langfristige und nach-
haltige Perspektive im jetzigen Schweizer Jus-
tizsystem erkennen können. Das Versagen zeigt
sich auf verschiedensten Ebenen, welche wir mit
diesem Text beleuchten wollen. Zusammenge-
fasst erkennen wir, dass sich das Justizsystem
nicht wirksam für den Schutz der von häuslicher
sowie sexualisierter und geschlechtsspezifi-
scher Gewalt betroffenen Personen einsetzt und
die Tatpersonen in einem angemessenen und
sinnvollen Rahmen zur Verantwortung zieht.

Auf den nächsten Seiten folgt ein grober Über-
blick über die aktuelle Situation in der Schweiz
(Stand Ende Oktober 2024). Im zweiten Teil die-
ser kritischen Auseinandersetzung möchten wir
euch mithilfe einer grafischen Darstellung veran-
schaulichen, welche Faktoren das Ausbrechen
aus einer missbräuchlichen Beziehung massiv
erschweren. Im privaten- und gesellschaftlichen
Kontext. Und aufzeigen, wie schwierig es ist ju-
ristische Gerechtigkeit einzufordern und zu er-
halten, da dies für alle Beteiligten systematisch
fast unmöglich gemacht wird. Infolgedessen
setzen wir uns mit der Idee der «transformativen
Gerechtigkeit und kollektiven Verantwortungs-
übernahme» auseinander. Wir versuchen wider-
sprüchliche Forderungen und unseren persönli-
chen Konflikt als Aktivist*innen mit der Thematik
aufzuzeigen.

Wir wollen mit diesem Text zum Kampf gegen
häusliche, sexualisierte und geschlechtsspezifi-
sche Gewalt anregen. Der Text wurde ohne An-
spruch auf Vollständigkeit verfasst.
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Welche Definitionen verwenden wir
und weshalb?

In unserem Text sprechen wir von betroffenen
Personen, und meinen damit Personen unab-
hängig der Geschlechtsidentität, die von Gewalt
betroffen sind und/oder Gewalt erfahren haben.
Die Bezeichnung Tatpersonen beschreibt, eben-
falls unabhängig von der Geschlechtsidentität,
gewaltausübende Personen. Wir haben uns
für eine geschlechtsneutrale Bezeichnung ent-
schieden, weil alle Menschen von (patriarchaler)
Gewalt betroffen sein können. Trotzdem ist es
wichtig anzumerken, dass es sich in den meis-
ten Fällen von häuslicher und sexualisierter Ge-
walt um ein strukturelles, patriarchales Problem
handelt, in welchem Männer statistisch gesehen
die Mehrzahl der Tatpersonen ausmachen. In
diesen Fällen sprechen wir von geschlechts-
spezifischer Gewalt, welche nur TINFA*-Perso-
nen betrifft aufgrund der patriarchalen Gesell-
schaftsstruktur.
Wir sprechen also von häuslicher Gewalt, se-
xualisierter Gewalt und geschlechtsspezifischer
Gewalt. Es ist uns ein Anliegen die unterschied-
lichen Arten von Gewalt differenziert zu benen-
nen.

Dabei stützen wir uns auf folgende Definitionen:
Häusliche Gewalt beinhaltet physische und psy-
chische Gewalt und meistens auch sexualisierte
und geschlechtsspezifische Gewalt innerhalb
zwischenmenschlicher Beziehungen.1 In Fällen
von sexualisierter Gewalt ohne Beziehung zur
Tatperson, sprechen wir ebenfalls von sexuali-
sierter Gewalt.
Häusliche Gewalt setzt nicht voraus denselben
Wohnort zu besitzen und ist nicht an das Be-
stehen einer Beziehung gebunden. Laut Istan-
bul Konvention spielt es keine Rolle wie lange
die Beendigung einer Beziehung her ist, um von
häuslicher Gewalt zu sprechen. Das Justizde-
partement Basel-Stadt hingegen setzt den Zeit-
rahmen auf ein Jahr nach Beendigung der Be-
ziehung. Häusliche Gewalt bezieht sich also auf
zwischenmenschliche Beziehungen von Per-
sonen. Sie muss keine romantische Beziehung
sein und kann so zum Beispiel auch Kinder be-
treffen.2

«Kinder können auf verschiedene Arten von
häuslicher Gewalt betroffen sein, sei dies direkt
oder indirekt.» - Schreibt die Dachorganisation
Frauenhäuser Schweiz und Lichtenstein, kurz
DAO, welche diese verschiedenen Arten folg-
edermassen einordnet:3

Direkte Gewalt = körperliche Gewalt (z.B. Ohr-
feigen, Schütteln, Schläge), psychische Gewalt
(z.B. Beleidigungen, Drohungen, Erniedrigun-
gen), sexualisierte Gewalt (z.B. sexuelle Hand-
lungen, die in Gegenwart eines Kindes ausgeübt
werden oder in Form von sexueller Ausbeutung)
und körperliche oder emotionale Vernachlässi-
gung (z.B. elementare Bedürfnisse wie Nahrung,
Fürsorge oder Zuneigung werden nicht erfüllt).
Indirekte Gewalt = zum Beispiel als Mitbetroffe-
ne Person und/oder als Zeug*in der Gewalt zwi-
schen den Eltern oder Erziehungsberechtigten
oder weiteren Familienmitgliedern.

Hinweis: Weiterführende Informationen sowie
Materialien für Fachpersonen und Eltern zum
Thema häusliche Gewalt gegen Kinder findest
du auf der Webseite von Kinderschutz Schweiz.

ş Die Folgen solch traumatischer Erlebnisse
kann zu bleibenden kognitiven und psychischen
Beeinträchtigungen führen oder einen Tod des
Kindes begünstigen.(4;5)
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Aktuelle Situation in der Schweiz

•

•

•

•

•

Es gibt Bemühungen von Seiten der Schweiz,
sich dagegen zu engagieren.
Zum Beispiel verpflichtet sich die Schweiz durch
die Istanbul-Konvention seit dem 1. April 2018,
die Gewalt an Frauen sowie häusliche Gewalt
aller Art zu verhindern und zu bekämpfen und
somit einen verbesserten Opferschutz zu ge-
währleisten.8

Laut Bund:
«Die Istanbul-Konvention verfügt über die Hand-

lungsräume der Gewaltprävention, Gewaltschutz,
Strafverfolgung sowie (umfassendes und koordi
niertes) Vorgehen mit folgenden Zielen:

ş  Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt
vorbeugen und vermindern

ş Angemessene Unterstützung und Schutz
für Betroffene

ş  Verfolgung von Gewaltstraftaten und
gewaltausübende Personen zur Verant-
wortung ziehen»

Die Umsetzung soll auf allen föderalen Ebenen
und unter Einbezug der Zivilgesellschaft erfol-
gen.

In Bezug auf diesen versprochenen Opferschutz
zeigt die Realität in der Schweiz jedoch:

•

•

•

•

•

Knapp alle zwei Wochen wird in der Schweiz
ein Feminizid verübt.

Geschätzt jede Woche überlebt eine Frau*
einen versuchten Feminizid.

Es ist von einer hohen Dunkelziffer auszuge-
hen. Dies ist zurückzuführen auf unvollständi-
ge Statistiken.

«Gegen 40 % aller polizeilich registrierten
Straftaten sind dem häuslichen Bereich zuzu-
ordnen. Bei einigen Gewaltdelikten ist dieser
Anteil über die Jahre deutlich höher, so bei
vollendeten Tötungsdelikten (2023: 47,2 %),
Tätlichkeiten nach Art. 126 StGB (44,4 %)
oder Vergewaltigungen (43,9 %).»
- Zahlen zu häuslicher Gewalt in der Schweiz,
Juli 2024, Eidgenössisches Büro für die
Gleichstellung von Frau und Mann EBG6

«Rund die Hälfte aller Kinder in der Schweiz
erlebt zu Hause körperliche und/oder psy-
chische Gewalt. Dies zeigen die aktuellen
Zahlen und Fakten […] der Universität Frei-
burg im Auftrag von Kinderschutz Schweiz.
Kinderschutz Schweiz fordert das «Recht auf
eine gewaltfreie Erziehung» gesetzlich zu ver-
ankern.»
- Von «Kinderschutz Schweiz» in Auftrag ge-
gebene Studie, ausgeführt von der Universi-
tät Freiburg, 20227

Frauenhäuser in der Schweiz sind, aufgrund
hoher Anfragen überlastet.9

Regelmässig müssen von Gewalt betroffene
Personen aufgrund von Platzmangel an ande-
re Standorte verwiesen werden.

Es gibt keine 24-Stunden Hilfstelefon für alle
Kantone. Erst im Mai 2026 soll eine HelpLine
schweizweit in Betrieb genommen werden.
Hier wird für die Ausführung dieser keine ein-
heitliche Lösung aller Kantone angefordert,
sondern es wird in Kantonen der Umstand
sein, dass ehrenamtliche Personen dieses be-
dienen sollen.10

In der gesamten Schweiz gibt es eine unzu-
reichende Anzahl barrierefreier Frauenhäuser.
Wenige sind so ausgestattet, dass sie Gewalt-
betroffene mit physischer und/oder geistiger
Beeinträchtigung Schutz bieten können. Auch
spezifisch für Rollstuhlgängige und gehbeein-
trächtigte Personen sind nur wenige Frauen-
häuser und Schutzräume ausgestattet.11

Mangelnde Angebote, welche sich mit prä-
ventiver Arbeit mit potenziellen Tatpersonen
befassen und sich so für eine Sensibilisierung
des Umfelds einsetzten.
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•

•

•

Bei der Istanbul-Konvention handelt es sich um
ein Übereinkommen des Europarates, welches
nicht bindend ist.16 Sprich, es ist eine Abma-
chung, an welche sich die Staaten Europas hal-
ten und welche sie mithilfe individueller Aktions-
pläne (17;18 ) umsetzen sollen, aber nicht müssen.
Die Konvention ist lediglich eine Einigung, wel-
che aber auf praktischer juristischer Ebene kei-
ne Konsequenzen hat. Die Schweiz kann vom
GREVIO (Expertengruppe des Europarates für
die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und
häuslicher Gewalt), welche die Umsetzung der
Massnahmen gegen Gewalt an Frauen unter-
sucht, auf Grundlage ihrer Berichte ermahnt
werden und Empfehlungen ausgesprochen be-
kommen, jedoch nicht dafür belangt werden.
(19;20) Die höchste Massnahme wäre ein Aus-
schluss aus der Istanbul Konvention, jedoch ist
dies aufgrund ökonomischer Beziehungen aus-
zuschliessen. Die Umsetzung des Aktionsplans
in der Schweiz schreitet nur zögernd voran. ( 21;22)

Hinweis: An dieser Stelle würden wir gerne auf
die Quelle aufmerksam machen und erwähnen,
dass es noch viele weitere dringliche Empfeh-
lungen gibt, die wir hier leider nicht alle ausfüh-
ren können. Bist du daran interessiert mehr zu
erfahren, dann findest du bei den gekennzeich-
neten Quellen mehr Infos dazu.

Es gibt ungenügend Institutionen mit Hilfs-
angeboten für Tatpersonen und mögliche Tat-
personen.12 Sowie zu wenig gerichtliche Ver-
ordnungen um diese wahrzunehmen.13

Es gibt eine Auflage / ein Familienschutzplan,
angeordnet von der Istanbuler Konvention,
wie viele Schutzplätze pro Einwohner*innen
eines Kantons bereitgestellt werden müssen.
(pro 10'000 Einwohner*innen, ein Platz) Beide
Basel müssten so ca. 49 Plätze zur Verfügung
stellen. Unserem Wissen entsprechend, ste-
hen nur 30 Betten für Frauen und mindestens
7 für Kinder zur Verfügung. Dies wurde 2019
im Grossenrat Baselstadt kritisiert.14 Was aus
dem Beschluss geschah, sich von 2021-2024
um die Umsetzung zu kümmern, ist und leider
nicht ersichtlich.

«Auf die Kinder als Betroffene wird aber bei
den Aktivitäten und Massnahmen in aller Re-
gel nur unzureichend fokussiert. In einigen
Kantonen bestehen spezifische Unterstüt-
zungsangebote für von häuslicher Gewalt be-
troffene Kinder. Ihre Evaluation weist auf die
Effektivität kindzentrierter Ansätze hin. Den-
noch fehlen teilweise eine systematische Er-
fassung betroffener Kinder sowie die Integra-
tion in Betreuungs- und Nachsorgekonzepte.»
– Website «Kinderschutz Schweiz», aufgeru-
fen im Februar 202515

In ihrem 2022 veröffentlichten Bericht, in
welchem die GREVIO ihre zweĳährigen Be-
obachtungen / Untersuchungen veröffent-
licht, kommt diese zum Schluss, dass die
Schweiz zahlreiche Anforderungen des Ab-
kommens bezüglich geschlechtsbezogene,
sexualisierte und häusliche Gewalt nicht er-
füllt. Sie sprechen 59 konkrete Empfehlun-
gen aus, mit verschiedenen Dringlichkeits-
graden. Zu der höchsten Stufe (bei welchen
die Schweiz nachdrücklich ermahnt wird!)
gehören Punkte wie:

•

•

•

•

«Das Sexualstrafrecht im Sinne einer
«Nur Ja heisst Ja» anzupassen.»
Kommentar: Was ist erfolgt? Neu gilt
in der Schweiz seit dem 01.06.2024
die «Nein heisst Nein-Lösung», welche
von dem Stände- und Nationalrat ver-
abschiedet wurde.(23;24) Doch was heisst
das? «Ja heisst Ja» basiert auf einer eine
Zustimmungslösung, im Vergleich zu
«Nein heisst Nein», welches eine «Wie-
derspruchslösung» ist. Der Entscheid
vom Stände- und Nationalrat zeigt, wie
wenig ernst die Schweiz im Sinne der Is-
tanbuler Konvention agiert.25

«Eine adäquate und stabile Finanzierung
von spezialisierten Schutzunterkünften
mit genügend Plätzen zu sichern, damit
allen Gewaltbetroffenen und ihren Kin-
dern Schutz garantiert werden kann.»
Kommentar: Wie bereits erwähnt, ist
dies nicht der Fall.26… jetzt ist 2025!

«Das Ergreifen von Massnahmen, damit
geschlechtsspezifische Gewalt von den
Behörden als solche anerkannt wird.»
Kommentar: Als Beispiel: Feminizide.
Welche nicht offiziell anerkannt sind.

«Das Opferhilfegesetz zu revidieren und
Angebote Migrant*innen und Geflüchte-
ten zugänglich zu machen, auch bei Ge-
walttaten mit Tatort Ausland.» (27)
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Dringliche Kritikpunkte, welche wir
bezüglich der momentanen
Situation der Polizei im Kanton BS
erkennen:

Diese Punkte haben wir gesammelt in inoffiziel-
len und offiziellen Gesprächen mit betroffenen
Personen, Arbeitenden in Schutzeinrichtungen
für betroffene Personen und bei der Polizei BS.

•

•

•

•

Hinweis: Auf weitere Kritikpunkte an der mo-
mentanen Situation bei der Polizei im Kanton
Basel-Stadt, wie zum Beispiel die strukturelle
Diskriminierung und rassistische Polizeigewalt
(Racial Profiling), gehen wir weiter unten im Text
noch einmal explizit ein. Siehe S. 30Die juristischen Massnahmen, welche den

Beamt*innen momentan zur Verfügung ste-
hen, sind oftmals kein ausreichender Schutz
für betroffene Personen, dazu später mehr.

Das Auftreten der Polizei kann einschüch-
ternd auf betroffene Personen mit negativen
Erfahrungen mit der Polizei (z.B. rassistische
Polizeikontrollen, Polizeigewalt) wirken. Das
Tragen von Uniform und einer Dienstwaffe
begünstigt das Vertrauen bei solchen Um-
ständen gegenüber den Beamt*innen nicht.

Es mangelt an nötiger Sensibilisierung der
Beamt*innen im Umgang mit betroffenen Per-
sonen. Es gibt zwar Schulungen, jedoch sind
diese nicht obligatorisch und es ist nicht ge-
währleistet, dass diese geschulten Beamt*in-
nen bei Einsätzen, aufgrund häuslicher Ge-
walt, aufgeboten werden.

Es fallen zu viele Themen in den Aufgabenbe-
reich der Polizei, so dass diese Bereiche gar
nicht vollständig abgedeckt werden können.
Daraus entsteht die Forderung nach einer ein-
satzbegleitenden, externen und nicht polizei-
lichen Krisenintervention wie zum Beispiel ein
mobiler psychiatrischer Dienst oder einen So-
zialdienst für betroffene Personen. Da durch
die Polizei soziale Probleme kaum oder nur
bedingt gelöst werden können. Zum einen
können Beamt*innen so entlastet werden und
zum anderen kann die Priorität vermehrt auf
den Aspekt der Deeskalation gesetzt werden,
da eine Krisenintervention nicht gleichzeitig
den Teilbereich der Strafverfolgung beinhal-
tet.28
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Hürdenlauf des Ausbrechens

Zur Veranschaulichung der erschwerenden Fak-
toren, auf dem Weg aus einer missbräuchlichen
Beziehung oder auf dem Weg zur Einleitung ei-
nes Strafverfahrens aufgrund von sexualisierter
Gewalt, haben wir uns für eine bildliche Darstel-
lung entschieden. Sie soll verdeutlichen, welche
Faktoren ein «Ausbrechen» massiv erschweren
und so die juristische Gerechtigkeit für alle Be-
teiligten praktisch verunmöglicht wird. Uns ist
es ein Anliegen auf die Gewaltdynamik, welche
einer Gewaltspirale gleicht, hinzuweisen.29 So-
wie darauf, dass es bei häuslicher Gewalt primär

um das Ausüben von Macht und Kontrolle geht,
auch bei sexualisierter Gewalt (nicht einzig um
die Befriedigung der sexuellen Lust der Tatper-
son).30 Darum ist es zentral, dass der betroffenen
Person, ihre Handlungsfähigkeit wieder zurück-
gegeben wird.

Die Gefahr eines möglichen Feminizid ist über
diese Zeitspanne statistisch gesehen erhöht.
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Drohungen der gewaltausübenden Person können
sich u.a. auch auf Kinder, Haustiere oder andere
geliebte Personen und Dinge beziehen, um so
Druck auf die gewaltbetroffene Person auszuüben.
Oder sie gar zum Schweigen zu bringen/ davon
abhalten zu handeln und sich Hilfe zu suchen.

Problematik 1:
Überlastung betroff ene Person

Hinweis: In diesem Abschnitt geht es nur um
häusliche Gewalt, in den danach folgenden Ab-
schnitten sind aber alle Formen der Gewalt mit-
gemeint.

Die Abhängigkeit, in der sich eine von Gewalt
betroff ene Person gegenüber der Tatperson be-
findet, wird oftmals unterschätzt. Es hängt von
unterschiedlichen Faktoren ab, weshalb es für
eine gewaltbetroff ene Person schwierig sein
kann sich aus einer missbräuchlichen Bezie-
hung zu lösen. Potenzielle Kinder, Scham, ge-
sellschaftliche Normen und Werte, Angst, sowie
finanzielle und emotionale Abhängigkeit (auch
ausgelöst durch psychische Gewalt von gewalt-
ausübender Person und Umfeld) können mög-
liche Faktoren sein.
In vielen Fällen bedeutet das, dass die betrof-
fene Person ihr vertrautes Umfeld verlassen
muss, um der missbräuchlichen Beziehung zu
entkommen. Das kann Verunsicherung, Angst
und das Gefühl allein zu sein bei der betroff enen
Person auslösen. Solche Umstände erschweren
es enorm oder verunmöglichen es, dass sich
betroff ene Personen aus den missbräuchlichen
Strukturen entfernen können. Hinzu kommt,
dass betroff ene Personen oftmals gar nicht oder
nur ungenügend über Hilfsangebote informiert
sind. Falls sie diese in Anspruch nehmen und
nicht ernstgenommen werden oder nicht gehört
werden, dann können ihre «Schuldgefühle» be-
stätigt werden und die betroff enen Personen ge-
hen dann möglicherweise wieder zurück in die
gewaltvolle Beziehung.
Es wird klar, dass die Hauptverantwortung, aus
einer gewaltvollen Beziehung oder Situation zu
entkommen, bei der betroff enen Person liegt.
Und je nach dem in welcher Abhängigkeit sie
sich zur Tatperson befindet, ist die Person prak-
tisch auf sich allein gestellt.
Die Problematik an der jetzigen Gesetzeslage
ist, dass es nach wie vor Arbeit der betroff e-
nen Person bleibt und keine Arbeit, in welche
die Tatperson einbezogen ist. Die ganze Be-
kämpfung von häuslicher sowie sexualisierter
und geschlechtsspezifischer Gewalt ist darauf
ausgelegt, dass sie sich um (potenziell) betrof-
fene Personen dreht. Sie richtet sich gezielt an
Betroff ene geschlechtsspezifischer Gewalt und
nicht an (potenzielle) Tatpersonen.

In Basel-Stadt gibt es z.B. kaum Anlaufstellen,
die eine Gewaltberatung oder Kurse anbieten.31

Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, dass eine
Gewaltberatung immer auf der Freiwilligkeit der
gewaltausübenden Person beruht oder eine ge-
richtliche Verordnung voraussetzt.
Der Ansatz, keine Tatperson zu werden, muss
dieselbe Stellung erhalten wie der Ansatz, zu
vermeiden eine betroffene Person zu werden.
Gewalt zu erfahren ist keine Entscheidung,
sie auszuüben ist vermeidbar.
Zur Erinnerung die Parole: „don't protect your
daughter, educate your son» (Erzieht eure Söh-
ne, damit Mädchen und Frauen nicht beschützt
werden müssen!)

Aus diesen Gründen fordern wir eine Verant-
wortungsübernahme der Tatperson, sowie
eine kollektive Verantwortungsübernahme
der Gesellschaft. Häusliche, sexualisierte
und geschlechtsspezifische Gewalt geht uns
alle etwas an, auch wenn wir nicht direkt da-
von betroffen sind. Es ist ein gesellschaftli-
ches Problem.

Bei folgenden/ solchen Fragen kann die
präventive Gewaltberatung Unterstüt-
zung bieten:

• Ich habe viel Wut, die ich gegen meine

•

Beziehungsperson oder Kinder richte.
Wo kann ich mich melden? Welche Un-
terstützungsmöglichkeiten gibt es?

Ich habe eine (potenzielle) Tatperson im
Umfeld. Wie gehe ich nun vor? An wen
wende ich mich?
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Problematik 2:
Schuldzuweisungen und Druck von aussen

Wir wollen aufzeigen, dass das Umfeld einen
nicht zu unterschätzenden Einfluss auf alle wei-
teren Handlungen der betroffenen Person haben
kann. Die negative Auswirkung ist eine mögliche
Verunsicherung für die betroffene Person. Sie
kann zur eigenen Infragestellung des Erlebens
führen. Dies wird befeuert von manipulativen
Tatpersonen, welche motiviert sind Betroffene
zu isolieren und das Ausbrechen zu unterdrü-
cken und zu verhindern.
Die Verantwortung wird primär der betroffenen
Person zugeschoben und nicht der Tatperson.
Es beginnt bereits bei der Infragestellung der Tat
und zieht sich weiter als Vorwurf, «falsch» ge-
handelt zu haben. Dies wird «Victim Blaming»
(«Opfer Beschuldigung») genannt. Nach «DAR-
VO» im Gegenüber mit der gewaltausübenden
Person.32

Die betroffene Person wird mit Fragen konfron-
tiert, wie zum Beispiel Infragestellen der Tat:

• Welche Kleidung hast du getragen?
• Warum hast du dich nicht gewehrt?
• Was hast du getrunken?
• Etc.

und später mit Fragen zum falschen Handeln
der Betroffenen:

• Wieso hast du dir nicht früher Hilfe geholt
oder dich getrennt?

• Denkst du nicht an die gemeinsamen Kinder?
• Wieso hast du dich auf eine Beziehung mit

dieser Peron eingelassen?
• Etc.

Verbunden sind diese Fragen auch mit der Un-
terstellung, dass die betroffene Person die Ab-
sicht verfolgt, das Leben oder den Ruf der Tat-
person zu zerstören oder sich zu rächen.
Die Täter-Opfer-Umkehrung begleitet die be-
troffene Person durch die Gesellschaft (z.B. bei
Gesprächen mit Freund*innen, der Familie und
Arbeitskolleg*innen), aber auch bis in staatliche
Institutionen, wie bei Verhören der Polizei und
bis in den Gerichtssaal.
Die Täter-Opfer-Umkehrung ist eine Umkehrung
der Schuld, bei der die Tatperson die «Opfer-
rolle» einnimmt oder wenn Drittpersonen sich
damit eine illusorische Sicherheit verschaffen
wollen: “Das würde mir doch nicht passieren!”.
Die betroffene Person muss sich endlos recht-
fertigen, was zu Retraumatisierungen führen
kann, weil sie sich immer wieder mit der erfah-
renen Gewalt konfrontieren muss. Zudem kann
der Druck zu massiver Verunsicherung führen,
so dass eine Person im schlimmsten Fall in einer
gewaltvollen Beziehung bleibt und auf eine An-
zeige verzichtet oder im Laufe der Zeit zurück-
zieht. Es ist ausserdem wichtig darauf hinzu-
weisen, dass die Dauer eines Prozesses nicht
unterschätzt werden darf und oftmals eine Zu-
mutung für die betroffene Person ist.

“Victim Blaming” (Betroffene beschuldigen)
nach “DARVO” («DARVO» ist eine Abkür-
zung von englischen Begriffen):

Denial (deutsch: leugnen)
= die Tatperson streitet die Vorwürfe ab
Attack (deutsch: angreifen)
= nach vorzeigen von Beweisen, wird die
betroffene Person verbal angegriffen und
ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt
Reverse Victim and Offender (die oben ge-
nannte Täter-Opfer-Umkehr)
= Tatperson setzt sich in die Opferrolle (“Sie
will mein Leben zerstören!”)
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Problematik 3:
Anforderungen für bessere Erfolgschancen
in einer Gerichtsverhandlung

Verhandlungen von Sexualdelikten führen oft-
mals zu Aussage-gegen-Aussage Konstella-
tionen. Die Anforderungen an die betroffenen
Personen von sexualisierter, häuslicher und
geschlechtsspezifischer Gewalt, damit die Ver-
handlung juristischen Erfolg zu ihrem Schutz er-
zielen kann, sind kaum zu erfüllen. Durch Voran-
nahmen, wie sich ein «richtiges Opfer» verhalten
würde und (unbewusste) Schuldzuweisungen,
entstehen Situationen der Täter-Opfer-Um-
kehr.33 Im Schweizer Justizsystem gilt zudem
der strafrechtliche Grundsatz «Im Zweifel für die
angeklagte Person». Dies hat zur Folge, dass es
an der betroffenen Person und ihrer rechtlichen
Unterstützung liegt die Tatperson durch Bewei-
se zu belangen. Gelingt dies nicht, gilt die Un-
schuldsvermutung.

Du bist von Gewalt betroffen oder kennst
eine von Gewalt betroffene Person?
Wir empfehlen:

• MELDE DICH bei Beratungsstellen(34;35)

•

mit ausgebildetem Personal
Sie bieten unter anderem:

ş Rechtsberatung und können Rechts-

ş

Dokumentiere alles/ alle Beweise:

ş
ş

ş

ş

schutz organisieren
eine Begleitung zu Terminen, wenn
du möchtest (z.B. zur Polizei, ins
Spital)

mache Fotos und Screenshots
schreibe dir das Datum und die Zeit
auf
geh ins Spital, lass Abstriche ma-
chen und lass dich dort beraten. Spi-
täler sind extra darauf sensibilisiert.36

erzähle einer Bezugsperson davon
und/oder notiere den Tathergang am
besten so bald als möglich auf.

•

Wichtig zu wissen:

•

•

•

•

•

Informiere dich über deine Rechte.37 Wir
empfehlen das PDF der Opferhilfe beider
Basel mit Informationen zum Opferhilfe-
gesetz und für allgemeine Informationen
die Website «Lilli.ch» («lilli.ch/sitemap»).
Oder unter der Website «humanrights.
ch» («Häusliche Gewalt – Situation in der
Schweiz»)

Du hast Anrecht auf vertrauliche Bera-
tung und Unterstützung!
Jede Gewalterfahrung reicht, dass du
Unterstützung in Anspruch nehmen
darfst! Unabhängig davon, ob du die Tat-
person anzeigen willst oder nicht. Durch
das Opferhilfegesetz(38;39) (seit 1993), ist
es gesetzlich geregelt, dass du Anspruch
darauf erheben kannst.

Informiere dich über mögliche Verjäh-
rungsfristen (bei Beratungsstellen)

Medizinische Akten werden lange auf-
bewahrt, du kannst dir also nach der
Dokumentation Zeit lassen. Wir raten
ein «präventives» Sichern der Beweise,
auch wenn du momentan keine Anzeige
machen kannst oder willst, vielleicht hilft
es dir zu einem späteren Zeitpunkt. Egal
was dann ist und wie du dich dann ent-
scheidest.

Die Kosten der medizinischen Untersu-
chung werden von der Opferhilfe über-
nommen.

Du kannst dich auch an die Opferhilfe
wenden, wenn du als Bezugsperson Un-
terstützung benötigst, wenn eine Person
in deinem Umfeld von Gewalt betroffen
ist.
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Problematik 4:
Die Justiz bietet unzureichende Lösungen

Das einzige Mittel, über das das Schweizer Jus-
tizsystem verfügt, ist die Ahndung durch die
Strafverfolgung beziehungsweise das Straf-
rechtssystem. Im Fall von sexualisierter, häus-
licher und geschlechtsspezifischer Gewalt kön-
nen Tatpersonen in der Schweiz also monetär
oder durch Einschränkungen der persönlichen
Freiheit zur Rechenschaft gezogen werden.

Es wird zwischen Offizialdelikten und Antrags-
delikten unterschieden:

Offizialdelikte:

«schwerwiegende Straftaten», bei welchen die
Strafverfolgungsbehörden (Polizei und Staats-
anwaltschaft) aufgrund der Schwere des Ver-
brechens dazu verpflichtet sind, diese zu verfol-
gen.41 Sobald die Behörden Kenntnis von dem
Offizialdelikt haben, wird dies verfolgt, auch
wenn die geschädigte Person keine Strafanzei-
ge gestellt hat.
Es können die Geschädigten selbst, wie auch
Dritte eine Strafanzeige machen.
Es ist ebenso irrelevant, ob du die Tatperson
kennst oder nicht.
Sonderregelung, bei häuslicher Gewalt: Die be-
troffene Person kann das Strafverfahren wieder
einstellen, wenn das Paar verheiratet ist oder
eine eingetragene Lebenspartner*innenschaft
hat und die Straftat, während dieser Zeit began-
gen wurde.
Häusliche Gewalt zählt erst seit 2000 zu einem
Offizialdelikt.

Zu den Offizialdelikten nennt die DAO bei-
spielsweise:

- Tötung (Art. 111–113 StGB) (Vorsätzliche Tö-
tung (StGB, Art. 111), Mord (StGB, Art. 112),
Totschlag: (StGB, Art. 113)

Hinweis: Feminizide sind nicht im Strafgesetz
verankert, so werden diese unter den oben ge-
nannten Delikten verfolgt. Dies Klammert unse-
rer Einschätzung nach die strukturelle Proble-
matik aus und hindert an einem Lösungsansatz,
welcher an den Wurzeln greift.

- Schwere Körperverletzung (Art. 122 StGB)
- Einfache Körperverletzung mit einer Waffe,

-
-

-

-

-

Es gibt Gewalthandlungen, die «von Amtes we-
gen» nur verfolgt werden, wenn sie zwischen
Ehepartner:innen, eingetragenen Partner:innen
oder Lebenspartner:innen mit auf unbestimmte
Zeit gemeinsam geführten Haushalt stattfinden.

- Einfache Körperverletzung (Art. 123 StGB)
- Wiederholte Tätlichkeiten, zum Beispiel mehr-

-

Diese Handlungen werden noch bis zu einem
Jahr nach der Auflösung der Ehe/Partnerschaft
oder der Trennung geahndet.
Die beiden erstgenannten Gewalthandlungen
sind Offizialdelikte, werden also ebenfalls von
Amtes wegen verfolgt, wenn sie gegenüber ei-
nem Kind verübt werden, das unter der Obhut
des:der Täter:in steht. In allen anderen Fällen
werden diese Delikte nur auf Antrag verfolgt.

Gift oder einem gefährlichen Gegenstand (Art.
123 Abs. 2 StGB)
Nötigung (Art. 181 StGB)
Zwangsheirat / erzwungene eingetragene
Partnerschaft (Art. 181a StGB)
Sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187
StGB)
Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung (Art.
189 und 190 StGB)
Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungs-
pflicht (Art. 219 StGB)

maliges Ohrfeigen, an den Haaren reissen,
eine Person am Arm packen und mit Gewalt
zurückhalten (Art. 126 StGB)
Drohung (Art. 180 StGB)

«Häusliche Gewalt» ist in der Schweiz nicht
als eigener Straftatbestand anerkannt; sie
ist aber durch mehrere Bestimmungen im
Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB)
unter Strafe gestellt.40

ş Website «humanrights.ch»
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Antragsdelikt:

«leichtere Straftaten/Verbrechen», bei welchen
die geschädigte Person selbst einen Strafan-
trag, innert drei Monaten nach Kenntnis der Tä-
terschaft, stellen muss.

Zu den Antragsdelikten nennt die DAO auch:

- Einmalige Tätlichkeit, zum Beispiel eine Ohr-

-
-

Die strafrechtlichen Massnahmen, zum Belan-
gen der Tatperson, können beinhalten:

-
-

-

-
-

Aus der Sicht der betroffenen Person sind die
möglichen Ergebnisse eines absolvierten Straf-
verfahrens nicht ausreichend. Sprich die aktu-
ellen Mittel der Strafverfolgungsbehörden, nach
dem Belangen der Tatperson, sind nicht ausrei-
chend und nicht zielführend. Da wir aber keine
Befürworter*innen für härtere Strafen sind, wer-
den wir uns unten im Text noch mit alternativen
Ansätzen auseinandersetzen.

Besonders möchten wir an dieser Stelle die
Sinnlosigkeit einer Verurteilung hervorheben.
Zum einen fallen die Strafen in der Regel (nach
juristischem Massstab) eher mild aus und führen
zu keinem wirklichen Opferschutz. Zum anderen
verhält es sich so, dass die bestehenden Unter-
drückungsmechanismen durch eine Verurtei-
lung häufig weiter aufrechterhalten bleiben oder
sogar gestärkt werden. Es kann dazu führen,
dass die Tatpersonen mit einem zu milden Straf-
mass davonkommen, oder aber dass sich die
Situation verschärft. Bei Schuldgeständnissen
wird kein grosser Wert auf die Überprüfung der
Aufrichtigkeit gelegt, da eine Strafmilderung ak-
tuell primär an eine Aussage geknüpft ist, ohne
das Handeln/ Verhalten der Tatperson miteinzu-
beziehen, was sie nicht dazu zwingt Verantwor-
tung zu übernehmen.

Gerne möchten wir vermerken, dass eine Ver-
urteilung für betroffene Personen sicherlich eine
Genugtuung oder Ermutigung auslösen kann,
da das ihnen angetane Verbrechen anerkannt
wird und sie möglicherweise einen Schutz und
Bestärkung dadurch verspüren (z.B. im Fall
von Frau Gisèle Pelicot). Oder durch mögliche
strafrechtliche Massnahmen erfahren. Jedoch
kommt es so gut wie nie zu einer Verurteilung,
weshalb der (verspürter) Schutz in den wenigs-
ten Fällen anhält.

Im Fall, dass sich das Strafmass auf eine Geld-
busse beschränkt, kann es vermögende Tatper-
sonen nicht wirklich schädigen und bei nicht Ver-
mögenden die finanzielle Situation verschärfen
und das führt oftmals zu existenziellem Stress
und Nöten, welcher wiederum zu mehr Gewalt
führen kann. Ökonomischer Stress hat oftmals
Hass zur Folge oder verstärkt Rachegefühle,
was zu einer Zuspitzung der Situation zu Hause
führen kann.

Es kann also von einer Gewaltspirale gespro-
chen werden. Diese Gewaltspirale hat System
und ist bereits Vordenker*innen, wie Angla Da-
vis, aufgefallen. Um die US-Amerikanische Bür-
gerrechtlerin und Philosophin an dieser Stelle zu
zitieren:
«Wir müssen den Gründen von gewissem Ver-
halten nachgehen, um den Zyklus von Gewalt
zu brechen, und die betroffenen Personen in
Schutz und Sicherheit bringen, aber auch die
Einsicht von den Tätern zu erlangen.»43

feige, einmaliges Reissen an den Haaren (Art.
126 StGB)
Beschimpfung (Art. 177 StGB)
Missbrauch einer Fernmeldeanlage (Art.
179septies StGB) und Hausfriedensbruch
(Art. 186 StGB) zum Beispiel im Falle von Stal-
king

Wegweisung: 14 Tage aus der Wohnung
Rayonverbot: einen Ort, einen Raum, eine
Adresse oder ein Gebiet darf nicht betreten
werden
Kontaktverbot: egal ob persönlich, telefonisch
oder anderer Art
Geldstrafe
Freiheitsentzug

«Die Inhaftierung einer Tatperson verhin-
dert nicht die Wiederholung gewaltvol-
ler Taten und lässt keinerlei Raum für das
Übernehmen von Verantwortung. Statt auf
individuelle Bestrafung zu fokussieren, be-
rücksichtigen Abolitionist*innen daher den
grösseren, sozialen, ökonomischen und
politischen Kontext, in dem ein Verbrechen
stattgefunden hat.»42

ş WeDoThisTilWeFreeUs, studentisches Zine
vom Gendercampus
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Angela Davis zeigt mit der Einführung des Prison
Industrial Complex auf, dass es sich um ein Jus-
tizsystem handelt, welches sich auf den Rassis-
mus stützt und auf den Kapitalismus baut. Aus
dieser Feststellung entstand der Abolitionismus.
Abolitionist*innen fordern deshalb die allgemei-
ne Abschaffung dieser strafenden Institutionen.
Der Begriff «Abolitionismus» steht für die Bewe-
gung der Abschaffung der Sklaverei in England
und Nordamerika. Heute wird jedoch meistens
über die Abschaffung der Gefängnisse und stra-
fenden Institutionen gesprochen. Aufgrund der
rassistischen Prägung (Racial Capitalism) ist
das System der Bestrafung nicht reformierbar.
Abolist*innen setzten den Schwerpunkt des-
halb auf zivilgesellschaftliche Formen des Aus-
gleichs, anstatt sich an die exekutiven Organe
des Systems (Polizei/Justiz) zu wenden.45

Daraus entsteht die Forderung nach der trans-
formativen Gerechtigkeit und dass die Ver-
antwortung für die Gewalt zu einer kollektiven
Aufgabe wird. Sprich, dass sich durch die Ver-
änderung der Tatpersonen auch das gesell-
schaftliche System wandelt.

Hinweis: Die Idee und die Forderungen der trans-
formativen Gerechtigkeit, haben ihren Ursprung
im Aktivismus von Schwarzen und indigenen
Frauen, sowie genderqueeren Aktivist*innen in
Nordamerika während den 1990er Jahren.47

Angela Davis führte mitunter den Begriff
des «Prison Industrial Complex» ein. Der
Begriff beschreibt die sich überschnei-
denden Interessen von einem Staat bezie-
hungsweise der Regierung eines Staates.
(Government) und der Industrie. Staat und
Industrie sehen dabei Überwachung, Poli-
zeiarbeit und Inhaftierungen als Lösung für
ökonomische, soziale und politische Prob-
leme.44

Die Situation in der Schweiz bezüglich ras-
sistischer Polizeigewalt

In der Schweiz sind rassistische Polizeikon-
trollen ein aktuelles Thema. Obwohl es sich
bei Racial Profiling um eine diskriminie-
rende und rechtswidrige polizeiliche Pra-
xis handelt, erhält die Thematik zu wenig
öffentliche Aufmerksamkeit. Dabei werden
Menschen pauschal als verdächtig behan-
delt beziehungsweise kriminalisiert und ei-
ner bestimmten Personengruppe zugeord-
net aufgrund äusserer Merkmale wie zum
Beispiel Hautfarbe. Oftmals verbunden mit
Vermutungen über Religionszugehörigkeit,
Aufenthaltsstatus, Staatsangehörigkeit und
sozioökonomischem Status. Rassistische
Polizeikontrollen sind strukturelle Diskri-
minierung und finden auch in der Schweiz
statt.
Durch Racial Profiling werden bei den kon-
trollierten Personen auch öfters bestrafba-
re Umstände erfasst, welche zur weiteren
Kriminalisierung der marginalisierten Per-
sonen führt. Der Umstand, dass die kont-
rollierten Personen wirklich öfters Gesetze
brechen, ist nicht gegeben, er wird einfach
öfters erfasst dadurch, dass sie öfters in
Kontrollen geraten.

”Rassistische Polizeikontrollen demütigen,
bedrohen und können sogar töten.”-no
more Komitee46
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Transformative Gerechtigkeit ist ein Prozess, bei welchem die Tatperson durch eine kol-
lektive Verantwortungsübernahme zu einer Transformation des eigenen Verhaltens und
Seins gebracht wird. Die gewaltausübende Person muss durch die Aufarbeitung der eige-
nen Tat und der Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten, ein Umlernen und Be-
weisen dessen erarbeiten.
Durch die Transformation der Tatperson und dem Umfeld/Community kommt es so zu
Gerechtigkeit für die betroffene Person.
Die kollektive Verantwortungsübernahme findet statt, indem eine Unterstützungsgruppe
um die betroffene Person aufgebaut wird, sowie eine Kontaktgruppe um die gewaltaus-
übende Person.
Die Unterstützungsgruppe kommuniziert die Bedürfnisse und Forderungen der betroffe-
nen Person an die Kontaktgruppe, welche diese an die gewaltausübende Person weiter-
trägt und dieser bei der Umsetzung dessen beisteht, sowie als Kontrollorgan dient.
In der Community findet dieser Prozess statt und es können Massnahmen gegenüber
der gewaltausübenden Person durchgeführt werden (z.B. Rayonverbote, Teilhabeverbo-
te, Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Rollenbildern, …). Durch die Verschiebung
der Tat vom Privaten ins Öffentliche (kollektive Verantwortung) werden alle Beteiligten mit
dem Thema konfrontiert, sensibilisiert und in Verantwortung gezogen, was ebenfalls als
präventive Massahmen gegen weitere Gewalt gilt.
Dieses veranschaulichte Schema kann situativ angepasst werden, es können z.B. weitere
Kontrollorgane eingeführt werden.

Transformative Gerechtigkeit / kollektive Verantwortung in Bezug auf
häusliche, sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt
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Wir beziehen uns hier nur auf die transformative dem stabile soziale Netzwerke für die breite Be-
Gerechtigkeit als Ansatz, um häuslicher, sexuali- völkerung aufgebaut werden, damit eine soziale
sierter und geschlechtsspezifischer Gewalt ent- Isolierung oder andere Anzeichen von Gewalt
gegenzuwirken und nicht auf andere Straftaten. in einer Beziehung schnell erkannt werden kön-
Wir empfinden die Ansätze der transformativen nen. Personen, die von einmaliger sexualisierter
Gerechtigkeit als geeignet, weil wir in ihnen eine oder geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen
Möglichkeit sehen, um unter anderem mit Hilfe
präventiver Arbeit, die Probleme direkt an der
Wurzel zu bekämpfen. Da Präventionsarbeit ei-
nen guten Schutz vor Gewalt bieten kann, da sie
präventiv wirkt und uns so eine Perspektive auf
eine gerechtere Zukunft geben kann.
Nach unserem Verständnis von transformati-
ver Gerechtigkeit, kann durch die präventive
Arbeit mit potenziellen Tatpersonen und poten-
ziell gewaltbetroffenen Personen, sowie der
Sensibilisierung der Gesellschaft auf Hinweise
von häuslicher, sexualisierter und geschlechts-
spezifischer Gewalt, häuslicher Gewalt entge-
gengewirkt werden. So kann durch die gesell-
schaftliche Verantwortungsübernahme auch die
Verhinderung von Feminiziden erreicht werden.

Generell lässt sich das Ziel von der transformati-
ven Gerechtigkeit, als Aufbau einer Gesellschaft
beschreiben, welche «bei Gewaltvorfällen die
Bedürfnisse betroffener Personen ins Zentrum
setzt und gleichzeitig die Umstände der Gewalt
in den Blick nimmt und diese durch eine kollek-
tive Verantwortungsübernahme zu transformie-
ren versucht». - WeDoThisTilWeFreeUs, studen-
tisches Zine vom Gendercampus48

Die transformative Gerechtigkeit beschäftigt
sich also nicht nur mit der von Gewalt betroffe-
nen Person und der gewaltausübenden Person,
sondern zusätzlich auch mit den möglichen Um-
ständen und gesellschaftlichen Strukturen, wie
zum Beispiel finanzielle Nöte, welche die Mög-
lichkeit auf eine Gewaltausübung erhöhen kön-
nen. Transformative Gerechtigkeit befasst sich
mit diesen Strukturen, um diese abzubauen und
so langfristig die Chancen auf Übergriffe zu ver-
kleinern, in dem es gar nicht so weit kommen
muss.

«Community» beziehungsweise ein soziales
Umfeld mit Unterstützungsgruppen ist ein zent-
raler Bestandteil der transformativen Gerechtig-
keit. Denn in Fällen von häuslicher Gewalt isolie-
ren Tatpersonen oftmals gezielt die betroffenen
Personen von ihrem sozialen Umfeld. Es muss
also bereits präventiv eingegriffen werden, in-

sind, müssen durch das alleinige Einverständnis
aller, Teil einer gewaltlosen Gesellschaft zu sein,
geschützt werden.

Zu unserem Verständnis von transformativer Ge-
rechtigkeit gehört aber auch, dass die geforder-
te Sensibilisierung der allgemeinen Bevölkerung
nicht gleichzusetzen ist mit geschultem Fach-
personal. Uns ist wichtig hervorzuheben, dass
es dringend notwendig ist, dass die Begleitung
durch Fachpersonal mit Erfahrung in Trauma
sensiblem Umgang mit betroffenen Personen
unersetzlich ist. Sprich wir fordern keine Ab-
schaffung von Fachwissen und auf keinen Fall,
dass Laien die Arbeit von geschultem Fachper-
sonal übernehmen. Denn diese Arbeit ist nach
wie vor zentral und bleibt unersetzlich.

Durch die kollektive Verantwortungsübernahme
liegt so die Verantwortung nicht mehr nur bei
der betroffenen Person, sondern wird auf eine
grössere Anzahl an Menschen übertragen. Uns
ist jedoch bewusst, dass die transformative Ge-
rechtigkeit momentan aufgrund von patriarcha-
len und kapitalistischen Gesellschaftsstrukturen
schwer umsetzbar ist. Beziehungsweise sich
momentan nur bedingt und in kleinem Rahmen
umsetzen lässt. Sprich für eine funktionierende
Umsetzung müssen sich die betroffene Person
und die Tatperson in einem bereits auf das The-
ma sensibilisierten Umfeld befinden, oder selbst
sensibilisiert sein.
Durch die kollektive Verantwortungsübernahme
wird der Tatperson der Machtanspruch auf die
betroffene Person entzogen. Zudem kann Ge-
walt nur verhindert werden, wenn die Tatperson
selbst die Gewalttat/ Ausübung von Gewalt als
negativ sieht und die Ausübung von Gewalt ab-
lehnt und an dem Transformationsprozess teil-
nimmt. Insofern kann durch den Wunsch einer
Tatperson, nicht weiter gewalttätig zu werden,
auch ein Feminizid, welcher aus vorweggehen-
der häuslicher Gewalt entsteht, verhindert wer-
den. Denn das Ausüben von Gewalt ist eine ak-
tive und bewusste Entscheidung so zu handeln.
In diesem Sinne: es gibt erklärbare Umstände,
die Taten jedoch nicht entschuldigen oder recht-
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Unterstützung der betroffenen Person

• Betroffene Person (Was ist ihr wichtig?)

• Unterstützungsgruppe (Wie kann eine na-

Arbeit mit übergriffiger Person

•

•

hestehende/nicht nahestehende Person
unterstützt werden? Wie konkret können
die Forderungen der betroffenen Person
umgesetzt werden und sind sie im Sinne
einer Transformation der Situation?)

Übergriffige Person (Eigenes Verhalten kri-
tisch reflektieren und Aufarbeiten und Ver-
ändern)

Unterstützungsgruppe (Wie wird reagiert,
wenn eine nahestehende/nicht naheste-
hende Person übergriffig geworden ist?
Was kann die Unterstützungsgruppe tun
im Fall: die übergriffige Person ist bereit zur
Aufarbeitung/ist nicht bereit zur Aufarbei-
tung/ist nicht teil der Community)

Arbeit mit der Community

• (Sensibilität in den Kollektiven/Communi-
ties/Freundesgruppe/Umfeld > Awaren-
esskonzepte/…)

fertigen. Das ist ein feiner, aber sehr wichtiger
Unterschied. Und genau aus diesem Grund ist
es wichtig, dass Fachpersonal involviert ist, da-
mit es zu keiner Rechtfertigung der Tat durch die
Tatperson und ihr Umfeld kommt.
Sind diese Rahmenbedingungen erfüllt, kann
die transformative Gerechtigkeit einen nachhal-
tigeren Opferschutz bieten.

Drei Ebenen der transformativen Gerechtigkeit
mit Hilfe kollektiver Verantwortungsübernahme
im konkreten Umgang mit einer Situation:

1.

2.

3.

ş Mehr Informationen dazu bei der Website
«awarenetz.org»(49;50;51)

Transformative Gerechtigkeit ist möglich, wenn
der Wille zur Transformation von allen Betei-
ligten vorhanden ist und sich alle an die Ab-
machungen halten. Die Verantwortung für eine
Tat kann der Tatperson nicht "aufgezwungen"
werden, sie kann die Verantwortung nur wirklich
übernehmen, wenn dies aus eigener, ernsthafter
Motivation geschieht.

Wir fordern eine Ausweitung und Förderung des
bisherigen Opferschutzes, damit die Sicherheit
gewaltbetroffener Personen weiterhin und bes-
ser gewährleistet ist. Dazu gehört auch unse-
re Forderung, dass die in Frauenhäusern und
Schutzeinrichtungen arbeitenden Fachpersonen
gerecht unterstützt werden in Form von Wert-
schätzung gegenüber ihrer Arbeit, angemesse-
ner Entlöhnung und mit einem Fokus auf eine
gute Psychohygiene.
Weiterführend wollen wir euch alle zur Zivilcou-
rage und dem Wahrnehmen von Verantwortung
auffordern. Dies beinhaltet, dass Menschen sich
damit auseinandersetzen, wie sie betroffene
Personen und mögliche Tatpersonen aktiv unter-
stützen können und allenfalls intervenieren kön-
nen. Wichtig zu beachten ist, dass dabei immer
im Sinne der betroffenen Person gehandelt wird
und diese nicht übergangen wird. Es ist zent-
ral, dass die Entscheidungen gewaltbetroffener
Personen respektiert werden und der Person so
ihre Entscheidungsmacht zurückgegeben wird.
Unsere zentralste Forderung ist die weitere Sen-
sibilisierung unserer Gesellschaft auf die ange-
sprochenen Themen und ein Umdenken, wel-
ches sich auch vermehrt mit präventiver Arbeit
mit möglichen Tatpersonen befasst.

Aus diesem Grund: lasst uns zusammen organi-
sieren, soziale Netzwerke schaffen, aufeinander
achten und gemeinsam kämpfen.

Ein Angriff auf eine* ist ein Angriff auf alle!
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Wir haben uns dem Thema mit Hilfe folgender Texte gewidmet und wollen sie hervorheben und
empfehlen, dass ihr euch ebenfalls mit ihnen auseinandersetzt:

Adamczak Bini (2001): Knast Knacken? https://copyriot.com/sinistra/magazine/03-05.pdf

Davis Angela: Transformative Justice, https://www.historyisaweapon.com/defcon1/davisprison.html
https://www.stkate.edu/newswire/news/angela-davis-spring-core-convocation-2021

Gilmore Wilson Ruth, https://www.documentjournal.com/2023/04/ruth-wilson-gilmore-abolition-geography-politics-
literature-prison-reform-blm-tyre-nichols/

Grimm Ronska; Lean Anya (2021): Kollektive Verantwortungsübernahme und transformative Gerechtigkeit.
https://www.rav.de/publikationen/rav-infobriefe/feministischer-infobrief-121-2021/kollektive-verantwortungsuebernah-
me-und-transformative-gerechtigkeit

Toolkit gegen Feminizide, https://7641c452-1fba-4185-93ae-908e46067e97.filesusr.com/ugd/0532bc_64c125ad-
763341cebd5153da3a5f84ae.pdf https://wirwollenunslebend.wixsite.com/netzwerkggnfeminizid/toolkit-gegen-femi-
nizide

Victoria, Yonit, Natalie, Milena, Lina. Fünf Studierende der Universität Basel. Studentisches Zine. (Juni 2024): We
do this till we free us.

The Homicide Timeline | Dr Jane Monckton-Smith | TEDxCheltenham
https://www.youtube.com/watch?v=sQ0W4ZT5ju4&t=6s&sttick=0
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PERSPEKTIVE

Gewaltverbrechen an trans Personen steigen Es ist deshalb auch kein Zufall, dass unverhält-
jährlich. Seit letztem November wurden auf der nismässig viele (also fast alle) der ermordeten
Welt 350 Morde an trans Menschen gemeldet -
das sind 30 mehr als letztes Jahr.

Diese Morde sind zweifellos eine Folge rechter
Bewegungen, die uns trans Menschen für ihre
Hetze instrumentalisieren. Unsere Communities
werden in Diskussionen zerfetzt und von der
SVP oder nazi-Gruppierungen zu Zielscheiben
ihrer Hetze gemacht. Sie zelebrieren offen ihre
Transfeindlichkeit und werde dafür gefeiert. Die-
se Feindseeligkeit ist gefährlich und kann - wie
wir nur zu gut wissen - im schlimmsten Fall töd-
lich enden.

Die 350 Menschen, die letztes Jahr gestorben
sind, sind nur die Spitze des Eisberges. Jede
verwehrte Möglichkeit, jeder schiefe Blick, jedes
Schimpfwort und jede Faust ist ein Ausdruck
ihres Hasses - und es hinterlässt Spuren. Jun-
ge trans Menschen sind gegenüber cis Jugend-
lichen überdurchschnittlich von Suizidalität be-
troffen. Und obwohl das alles öffentliche Zahlen
und offizielle Studien sind, ändert sich rein gar
nichts.

Wie deutlich müssen wir denn sein?!

Hört auf uns zu sagen,
wie wir uns präsentieren sollen!
Hört auf uns zu sagen, wer wir sind!
Hört auf uns zu schlagen!
Hört auf uns zu töten!

350 Menschen dieses Jahr. Diese Zahl macht
mir Angst. Denn diese Morde sind kein Zu-
fall. Sie waren keine unabhängigen Einzelfälle.
Transfeindliche Gewalt hat System und sie ist
eng verwoben mit Misogynie, Rassismus und
dem Kapitalismus.

Menschen von Rassismus betroffene, transfe-
minine Menschen waren - und etwa die Hälfte
waren Sexarbeiter*innen.

Sagt es: Das sind Femizide! Das sind rassisti-
sche Hassverbrechen!

Es wird keine Welt ohne Transfeindlichkeit ge-
ben, solange es Rassismus gibt. Solange die-
se Gesellschaft strukturell Femininität abwertet
und solange der Kapitalismus unser Zusam-
menleben regelt.

Das System ist Transfeindlich. Wenn wir von
„System“ reden, dann meinen wir, die Art und
Weise wie wir zusammenleben:

• Der Staat, der uns in Männer und Frauen ein-
teilen will.

• Die Krankenkassen, die uns medizinische
Hilfe verweigern.

• Die Grenzen
• Der Kapitalismus
• Und noch so vieles mehr.

Wenn wir anfangen, Verbindung zwischen der
Diskriminierung, die wir erleben, und dem Sys-
tem zu leugnen oder zu übersehen, dann ver-
drängen wir einen massgebenden Teil des Pro-
blems.

Und um gegen Transfeindliche Gewalt anzu-
kämpfen, reicht es deshalb nicht, sich nur auf
Einzelpersonen oder individuelle Handlungen zu
beziehen. Es ist nicht genug, unsere Mitmen-
schen auf genderneutrale Sprache aufmerksam
zu machen oder eine queere Person in das Par-
lament zu wählen.

Dies ist eine Rede des Kollektivs Lava Basel, welche sie am Trans Day of Remembrance 2024
vorgelesen haben. Die Rede soll die Lebensrealität von Transpersonen in der Schweiz dar-
stellen, welche noch weniger akzeptiert ist die Lebensrealität queerer Menschen.
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Wir müssen Transfeindlichkeit da angreifen, wo
sie ihre Wurzeln hat: Und zwar beim Staat, sei-
nen Gesetzen, seinen Grenzen und seinen Re-
pressionsapparaten.

Der Trans Day of Remembrance macht mich im
ersten Moment sehr Traurig. Im zweiten Moment
macht er mir Angst und im dritten wütend. An
der Wut will ich festhalten - sie kann uns antrei-
ben, wenn es gerade keine Hoffnung zu geben
scheint.

Denn zusammen sind wir stark:

Wir bilden Bezugsgruppen, Familien, Freund-
schaften, Communities - so versuchen wir der
Transfeindlichkeit zu trotzen. Indem wir für-
einander kleine, möglichst geschützte Blasen
schaffen.

Denn so sehr sie es versuchen - wir werden nie-
mals verschwinden.

Eine Welt ohne trans Menschen hat es nie ge-
geben und wird es auch nie geben!



40

WorterklährungSANS PAPIER KOLLEKTIV
BASEL

Wir stehen an einem entscheidenden Punkt in Deshalb erheben wir heute unsere Stimmen in
der Geschichte, an dem wir die globale Epide- Solidarität mit den Opfern. Wir fordern Gerech-
mie der Gewalt gegen Frauen und genderquee-
re Menschen mutig und entschlossen angehen
müssen. Jeden Tag werden Frauen, Mädchen
und genderqueere Menschen auf der ganzen
Welt Opfer von Missbrauch, Diskriminierung und
extremer Gewalt, einfach nur weil sie sind, wer
sie sind. Diese Plage, die viel zu lange in unse-
ren Gesellschaften existiert hat, darf nicht länger
toleriert oder ignoriert werden.

Femizide sind das schrecklichste Symbol dieser
Krise. Jeder Femizid ist ein zerreissender Schrei,
der uns an die Brutalität und Straffreiheit erin-
nert, die die Geschlechtergewalt umgeben. Hin-
ter jeder statistischen Zahl steht ein verlorenes
Leben, eine zerbrochene Familie und eine Ge-
meinschaft, die trauert. Wir können nicht länger
wegsehen, während unsere Schwestern, unsere
Töchter und unsere Freund:innen durch männ-
liche Gewalt von uns genommen werden.

Aber der Kampf gegen Gewalt gegen Frauen
geht über Femizide hinaus. Er bedeutet auch,
die tiefen Wurzeln der Geschlechterungleich-
heit, die Kultur des Machismus und die fehlende
Gerechtigkeit für die Opfer anzugehen. Er erfor-
dert ein kollektives Engagement, um unsere Ge-
meinschaften zu Bildung, Sensibilisierung und
Empowerment zu befähigen, damit sie aktive
Verbündete im Kampf für Gleichberechtigung
werden.
Es ist unerlässlich, dass Fälle von Gewalt gegen
Frauen nicht ungestraft bleiben. Wir brauchen
Rechtssysteme und gemeinsame Praktiken, die
Gerechtigkeit für die Opfer bringen und die Täter
zur Verantwortung ziehen. Straflosigkeit schützt
nur den Kreislauf der Gewalt und verstummt die
Frauen und genderqueeren Menschen, die im
Verborgenen leiden.

tigkeit für ungelöste Fälle. Und wir bekräftigen,
dass wir unermüdlich daran arbeiten, eine Welt
zu schaffen, in der alle Frauen, Mädchen und
genderqueeren Menschen frei von Angst und
Gewalt leben können. Es ist unsere Verantwor-
tung als Gesellschaft und als Menschen, alles
in unserer Macht Stehende zu tun, um dies zu
erreichen.

Wir sind in diesem Kampf nicht alleine. Auch
heute sind wir alle gemeinsam hier. In Erinne-
rung an alle Frauen und genderqueeren Men-
schen, die ihr Leben durch männliche Gewalt
verloren haben. In Solidarität und Gemeinschaft
mit denen, die kämpfen. Und in der Hoffnung
auf eine Zukunft, in der Gleichberechtigung für
alle Realität wird. Wir erheben unsere Körper
und unsere Stimmen und arbeiten gemeinsam
für eine gerechtere und sicherere Welt für alle.

Ni una menos!

Dies ist eine Rede, welche vom Sans Papier Kollektiv Basel anlässlich der Ni Una Menos
Dunkelzifferdemo am 6.4.24 gehalten wurde, um auf die Dunkelziffer der Feminizide auf-
merksam zu machen, welche aufgrund von fehlenden Aufenthaltsbewilligungen oder Papie-
ren nicht in die Statistiken einbezogen werden.
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IMPORTIERTEN GEWALT

Bei unseren Gedenkprotesten auf dem Markt- Das Problem der Häuslichen Gewalt wird bei
platz treff en wir viele verschiedene Menschen, dieser Studie anhand der Kategorien Geschlecht
die meisten sind interessiert, fragen, was wir
machen und diskutieren mit uns. Das ist einer
der wichtigsten Teile unserer Arbeit, mit den
Leuten zu sprechen und das Thema Feminizide
und die ganze systemische Gewalt sichtbarer
zu machen. Jedoch haben wir in Gesprächen
schon öfter gehört: dass diese ganze häusli-
che Gewalt hauptsächlich von ausländischen
Männern ausgeht, welche Aggression und pa-
triarchales Verhalten aus ihrer Kultur oder ihrem
Herkunftsland importieren. Aussagen wie diese
sind ausländerfeindlich. Doch woher kommen
sie? Statistiken wie die unten dargestellte, vom
Bund veröff entlichte, geben solchen Aussagen
eine vermeintlich fundierte Basis.

(Frau, Mann), Alter und Herkunft (Ausländer*in,
Schweizer*in) aufgezeigt. Wichtig ist dabei, dass
Studien in der Regel zum Ziel haben, ein verbrei-
tetes Problem, hier häusliche Gewalt, darzustel-
len und dessen Ursachen anhand ausgewählter
Parameter zu analysieren. Die gewählten Para-
meter beeinflussen die Sichtweise auf die Ursa-
che des Problems. So liest sich eine Studie, wie
die oben abgebildete, recht einfach: Menschen
ohne Schweizer Pass, Ausländer, sind über-
durchschnittlich häufig Täter in gewalttätigen
Beziehungen.
Die Interpretation einer solchen Studie kann zu
polarisierenden rassistischen Schlussfolgerun-
gen führen. Wie zum Beispiel, dass häusliche
Gewalt ein importiertes Problem oder ein Prob-
lem bestimmter Kulturen ist.

Abb. Polizeiliche Kriminal Statistik17



42

Worterklährung
Dabei vergessen wir schnell, dass auch in der
Schweiz das vorherrschende Sozialkonstrukt
das Patriarchat mit seinen Idealen und Rollenbil-
dern ist. Innerhalb dieser vorherrschenden binä-
ren Normen sind die Rollenbilder von Mann und
Frau nach wie vor mächtig und häusliche Ge-
walt, die Teil dieses System ist, keineswegs ein
importiertes Problem. So gibt es etliche Schwei-
zer Familien mit patriarchalen Rollenbildern, nur
dass da die Ursache der Gewalt nicht mit der
Herkunft verknüpft wird.

Weiter ist die Kategorisierung in Schweizer*in-
nen und Ausländer*innen äusserst fragwürdig,
da der Begriff nicht klar definiert ist. Fraglich ist
zum Beispiel, ob Menschen ohne Papier oder
Menschen aus binationalen Familien als Aus-
länder*innen gezählt werden. Aus dieser Sta-
tistik wird nicht klar, ob das unterscheidende
Kriterium der Besitz eines Schweizer Passes
ist. Als Ausländer*innen werden aber oft auch
Menschen bezeichnet, welche in Kultur, Religion
oder Aussehen von der «Schweizer Norm» ab-
weichen. Der polarisierende Begriff «Ausländer»
lässt somit in dieser Statistik viel Interpretations-
spielraum. Oder hast du dir beim Lesen dieser
Studie gedacht: «Oh mann, diese Deutschen
bringen ihre patriarchalen gewalttätigen Struk-
turen in die Schweiz?»
So wird die Überrepräsentation von Auslän-
der*innen im Kontext häuslicher Gewalt dann
meist in der Herkunft gesucht und Partner-
schaftsgewalt als Problem bestimmter Kulturen
oder Nationalitäten abgetan.
Zu dieser unpassenden Klassifizierung kommt,
dass oft übersehen wird, dass es verschiedene
Faktoren gibt, die Gewalt in Paarbeziehungen
begünstigen. Meist ist nicht eine einzelne Ursa-
che für die Entstehung von Gewalt verantwort-
lich, sondern es wirken in den konkreten Situ-
ationen mehrere Risikofaktoren und Ursachen
zusammen.
Sozioökonomische Faktoren wie eine prekäre
Einkommens- oder Wohnsituation, individuelle
Faktoren wie das Alter (die Studie zeigt, dass Ge-
walt bei jungen Menschen häufiger vorkommt),
Stressfaktoren wie soziale Isolation, sowie ver-
stärkende Einflussfaktoren wie Alkohol oder die
Sozialisation in bestimmten Rollenmustern kön-
nen dabei eine wichtige Rolle spielen.

Da Personen ohne Schweizer Staatsbürger-
schaft im Durchschnitt häufiger solchen Risiko-

faktoren ausgesetzt sind als Schweizer*innen,
ist davon auszugehen, dass sie häufiger Teil
einer gewalttätigen Paarbeziehung sind. Es ist
anzunehmen, dass Schweizer*innen unter einer
ähnlich hohen Belastung durch die genannten
Risikofaktoren gleich oft gewalttätig bzw. Opfer
von Gewalt in Paarbeziehungen sein würden.
Papiere wie der Schweizer Pass sagen nichts
über die Geschichte, Sozialisation oder Her-
kunft einer Person aus. Ein Beispiel, um diese
These zu veranschaulichen: Wenn eine 5-köpfi-
ge Familie in einer 2 Zimmerwohnung lebt, kein
Geld da ist, weil die Mitglieder der Familie nicht
arbeiten können/dürfen, jemand in der Familie
Alkohol abhängig ist und sie selbst gelernt ha-
ben, Konflikte mit Gewalt zu lösen, sind ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass Gewalt ange-
wendet wird, egal woher die Mitglieder der Fa-
milie stammen. Somit sollte aus dieser Studie
nicht gelesen werden, dass häusliche Gewalt
ein importiertes Problem ist, da Schweizer*in-
nen vermeintlich weniger gewalttätig sind, son-
dern es sollte gefragt werden wieso Menschen
ohne Schweizerpass vermehrt und öfter Risiko-
faktoren zur Begünstigung von häuslicher Ge-
walt ausgesetzt sind!
Fast alle dieser Faktoren und Ursachen werden
in den Statistiken weder erwähnt noch unter-
sucht.
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Für Menschen ohne Schweizer Staatsbürger-
schaft erhöhen zusätzlich Rechtliche und insti-
tutionelle Rahmenbedingungen das Risiko von
häuslicher Gewalt und erschweren den Zugang
zu Hilfsangeboten. Sprachliche und kulturelle
Barrieren sowie ausländerrechtliche Bestim-
mungen tragen dazu bei, dass Beratungsan-
gebote oft nicht ausreichend zugänglich sind.
Teils sind Bestimmungen auch diskriminierend
und verstossen gegen die Istanbul Konvention
(IK), welche die Schweiz 2018 unterzeichnet hat.
Die Istanbul Konvention ist das Übereinkommen
des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung
von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt.
Nach Art. 4 der IK ist die Schweiz verpflichtet
sicher zu stellen, dass die Durchführung von
Massnahmen zum Schutz der Rechte der Be-
troffenen ohne Diskriminierung aufgrund: « des
Geschlechts, der race, der Hautfarbe, der Spra-
che, der Religion, der nationalen oder sozialen
Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen
Minderheit, der sexuellen Orientierung, der Ge-
schlechtsidentität, des Alters, des Gesundheits-
zustandes, des Familienstandes, des Aufent-
halts- oder Flüchtlingsstatus oder eines anderen
Status erfolgt». 12

Nun ist aber der Zugang zu Hilfsangeboten für
geschlechterspezifische Gewalt vom Tatort und
vom Aufenthaltsstatus der betroffenen Person
abhängig, wie die NGO Brava in einem offenen
Brief sichtbar macht: «Wird eine Frau auf der
Flucht in die Schweiz vergewaltigt, wird eine
Frau im Ausland Opfer von Menschenhandel,
hat ein Sans-Papiers im Herkunftsland Gewalt
erlebt: Sie alle erhalten in der Schweiz keine
spezialisierte Hilfe.»13

Somit besteht in der Schweiz eine Diskriminie-
rung aufgrund von Aufenthaltsstatus und Her-
kunft, was gegen die Istanbul Konvention ver-
stösst.

Zudem wird in der Schweiz meist nicht nach
dem Prinzip der Nichtbestrafung gehandelt.
«In Fällen von Häuslicher Gewalt muss das Prin-
zip der Nichtbestrafung angewandt werden: Ein
Opfer von Gewalt kann nicht wegen illegalisier-
ten Aufenthalts verurteilt werden und ihr Status
als Opfer muss bei den Entscheidungen der Mi-
grationsbehörden berücksichtigt werden.» Dies
zeigt sich in folgendem Ausschnitt aus dem Ver-
tiefungsbericht der Arbeitsgruppe «Migrantin-
nen und häusliche Gewalt»:

«Wir stellen auch fest, dass Menschen ohne Auf-
enthaltsstatus wegen illegalen Aufenthalts und/
oder illegaler Arbeit verurteilt werden, wenn sie
als Opfer die Polizei rufen oder wenn die Polizei
von besorgten Nachbar*innen alarmiert wird. So
wurde beispielsweise eine unserer Klientinnen,
welche die Polizei anrief, weil sie befürchten
musste, dass ihr Freund sie umbringen würde
– sie war zu diesem Zeitpunkt schwanger -, zu
einer 90-tägigen Geldstrafe auf Bewährung ver-
urteilt (jeder Tag wurde mit CHF 30.- bestraft).
Dies, weil sie einen Monat lang ohne Aufenthalts-
genehmigung gearbeitet hatte. Ihr Freund (und
Vorgesetzter), dessen Kind sie erwartete, wurde
im selben Prozess wegen einfacher qualifizier-
ter Körperverletzung und Beleidigung (Schläge
auf die schwangere Klientin während diese auf
dem Boden lag) zu einer Geldstrafe von 120 Ta-
gen auf Bewährung für zwei Jahre verurteilt. Die
von den Parteien zu tragenden Kosten waren für
unsere Mandantin höher als für ihn.
Diese Praxis der Verurteilung wegen illegalen
Aufenthalts und/oder nicht angemeldeter
Erwerbstätigkeit stellt einen klaren Verstoss
gegen Art. 4 Abs. 3 der IK dar. Darüber hinaus
tragen, wie das obige Beispiel zeigt, sowohl die
Verurteilung der Opfer wegen illegalen Aufent-
halts als auch die Nachsicht, die gegenüber Ge-
walttäter gezeigt wird, dazu bei, Gewalt zu bana-
lisieren oder sogar zu fördern. Dies widerspricht
dem Geist und den Zielen der IK.» 14

Rechtliche Hürden als Risiko für Betroffene
und die Istanbul Konvention
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Dieser Fall zeigt unteranderem das Problem der
Anzeigepflicht, da die meisten Institutionen zur
Meldung einer Straftat verpflichtet sind. Ein il-
legalisierter Aufenthalt stellt dabei eine Straftat
dar und muss nach jetzigem Recht angezeigt
werden.
Die Anzeigepflicht ist auch ein Problem, da Spu-
ren von geschlechterbezogener Gewalt meist
nur in einem kurzen Zeitraum nach der Tat
rechtsmedizinisch gesichert werden können.
Das Problematische ist, dass heute in den meis-
ten Kantonen die Entscheidung für eine rechts-
medizinische Untersuchung eine Entscheidung
für ein Strafverfahren bedeutet. Dies hält Betrof-
fene oft von einer rechtsmedizinischen Untersu-
chung ab, was ihnen den Zugriff auf Beweise in
einem späteren Moment verunmöglicht.15

Ein weiterer Grund, weshalb Menschen ohne
Schweizerpass häufig über einen längeren Zeit-
raum von häuslicher Gewalt betroffen sind,
besteht in der Angst, durch die Trennung vom
Partner das Aufenthaltsrecht in der Schweiz zu
verlieren. Denn wenn das Aufenthaltsrecht der
betroffenen Person durch einen Familiennach-
zug erteilt wurde, ist dieses Recht vom Beste-
hen der Beziehung abhängig. Bei einer Trennung
geht das Recht auf Aufenthalt in der Schweiz
verloren. Anspruch auf eine Verlängerung des
eignen Aufenthalts besteht bei einer Trennung
nur unter bestimmten Bedingungen, wie einer
dreĳährigen Ehe, oder besonderen persönlichen
Gründen, zu denen auch häusliche Gewalt zählt.
Dabei muss die erlittene Gewalt eine gewisse
Intensität aufweisen und durch Nachweise wie
Arztzeugnisse oder Polizeiberichte belegt wer-
den. Auch Hinweise von Fachstellen müssen
berücksichtigt werden. Trotz rechtlicher Fort-
schritte bleibt das Risiko für betroffene Men-
schen, bei einer Trennung das Land verlassen
zu müssen, bestehen. Daher zögern viele, sich
von ihren gewalttätigen Partnern zu trennen, aus
Angst, ihr Aufenthaltsrecht zu verlieren und in ihr
Herkunftsland zurückkehren zu müssen.16 Die
rechtlichen Hürden für Menschen ohne Schwei-
zerpass sind hoch und die Thematik kompliziert.
Dieser Text soll lediglich einen Einblick in die
Thematik geben.

Klar werden soll, dass geschlechterspezifische
Gewalt kein importiertes Problem oder ein Prob-
lem der Herkunft oder Kultur ist und nie war. Zu-
dem zeigt sich, dass die Schweiz zur Verhütung
von geschlechterspezifischer Gewalt zu wenig
tut und gerade im Asyl und Migrationsbereich
nicht vertretbare Defizite aufweist. Diese Defizite
und Diskriminierungen stellen Faktoren dar, wel-
che eine gewalttätige Beziehung fördern.
Zum Schluss bleibt die Frage, wieso Menschen
ohne Schweizerpass vermehrt und öfter Risiko-
faktoren zur Begünstigung von häuslicher Ge-
walt ausgesetzt sind.
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WorterklährungANLAUFSTELLEN

DAO-Frauenhaus Schweiz
DAO ist die Dachorganisation der Frauenhäuser
in der Schweiz. Über ihre Webseite findest du
zu jedem Kanton Informationen zu möglichen
Schutzräumen.
E-Mail: dao@frauenhaus-schweiz.ch
Webseite: www.frauenhaeuser.ch

Opferhilfe Schweiz
Die Opferhilfe Schweiz ist eine Beratungs und
Hilfestelle für Personen die körperlich, psy-
chisch oder sexuell verletzt wordern sind. Eben-
falls beraten sie Menschen die in einer toxischen
Beziehung leben.
Webseite: www.opferhilfe-schweiz.ch

Telefon gegen Gewalt
Telefon: 076 516 26 76
E-Mail: info@telefon-gegen-gewalt.ch

Die Dargebotene Hand
Telefon: 143 (rund um die Uhr erreichbar)
E-Mail: www.basel.143.ch

Anonyme Beratung für Jugendliche
Telefon: 147 (rund um die Uhr erreichbar)
E-Mail: beratung@147.ch
Webseite: www.147.ch

Netzcourage
Bietet kostenlose Hilfe bei Digitaler Gewalt.
E-Mail: hallo@netzcourage.ch
Webseite: www.netzcourage.ch

Dies ist eine Liste von zusammengetragenen Hilfsorganisationen in denen du Schutz findest,
dich über deine Rechte und Möglichkeiten informieren kannst und einen Ort zum Austausch
hast.
(Die Liste wurde nach Stand 09.02.2026 erstellt. Es kann sein, dass sich Daten, Nummern
oder ganze Oranisationen verändern können.)
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